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1 Allgemeine Informationen 

1.1 Einleitung und allgemeine Hinweise 

Seit der Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur angemessenen Eigenkapital-

ausstattung international tätiger Banken durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im 

Jahr 2004 besteht das Grundkonzept aus drei sich ergänzenden Säulen. Die dritte Säule er-

gänzt die quantitativen Vorgaben der ersten Säule (insbesondere Mindestkapitalanforderun-

gen) und das interne Risikomanagement sowie Überprüfungsverfahren der Bankenaufsicht 

(zweite Säule). Mit der dritten Säule verfolgt die Aufsicht das Ziel, die Marktdisziplin zu erhö-

hen, indem Marktteilnehmern umfassende Informationen zum Risikoprofil eines Instituts zu-

gänglich gemacht werden. 

In Deutschland wurden die erweiterten Offenlegungsanforderungen der dritten Säule zum 

1. Januar 2007 mit dem neuen § 26a Kreditwesengesetz (KWG) und der Einführung der Sol-

vabilätsverordnung (SolvV) in nationales Recht umgesetzt. Seit dem 1. Januar 2014 gelten in 

der gesamten Europäischen Union die Offenlegungsanforderungen der Capital Requirements 

Regulation (CRR), die die bisherigen SolvV-Vorgaben ablösen. Die bislang in § 7 Instituts-

VergV a.F. geregelte Offenlegung von Informationen zur Vergütungspolitik findet sich nun 

ebenfalls in der CRR wieder. 

Die im Bericht enthaltenen quantitativen Angaben entsprechen grundsätzlich dem Stand des 

Meldestichtags zum Ultimo Dezember des Berichtsjahres. Davon abweichend erfolgen die 

Angaben zu Kreditrisikoanpassungen auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses.  

1.2 Anwendungsbereich (Artikel 431 und 436 CRR, § 26a KGW) 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die Angaben zum Anwendungsbereich der Offen-

legung gemäß Artikel 431 und 436 CRR sowie § 26a Abs. 1 Satz 1 KWG. 

Die Offenlegung der Sparkasse Südholstein erfolgt auf Einzelinstitutsebene. 

1.3 Einschränkungen der Offenlegungspflicht (Artikel 432 CRR) 

Die Sparkasse Südholstein macht von den Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 432 CRR 

Gebrauch, bestimmte nicht wesentliche Informationen von der Offenlegung auszunehmen.  

Eine Prüfung der Angemessenheit bei der Nicht-Offenlegung von nicht wesentlichen Informa-

tionen gemäß den Vorgaben im BaFin-Rundschreiben 05/2015 (BA) wurde durchgeführt und 

entsprechend dokumentiert.  
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Folgende Ausnahmen wurden angewendet:  

• Quantitative Offenlegungsinhalte, wie z.B. Risikopositionen, die weniger als 5% der 

Gesamtposition ausmachen, können als „sonstige Position“ ausgewiesen werden. Bei 

Positionen unterhalb der 5%- Grenze ist eine weitere Aufschlüsselung unter Materiali-

tätsgesichtspunkten nicht erforderlich. 

Davon unabhängig besitzen folgende Offenlegungsanforderungen der CRR aktuell keine Re-

levanz für die Sparkasse Südholstein: 

• Artikel 438 Buchstabe b) CRR (Keine Offenlegung von Kapitalaufschlägen gemäß Arti-

kel 104 Absatz 1 Buchstabe a) CRD von der Aufsicht gefordert.) 

• Artikel 441 CRR (Die Sparkasse Südholstein ist kein global systemrelevantes Institut.) 

• Artikel 449 CRR (Verbriefungspositionen sind nicht vorhanden.) 

• Artikel 452 CRR (Für die Ermittlung der Kreditrisiken wird nicht der Internal Ratings-

Based Approach (IRB-Ansatz), sondern der Kreditrisikostandardansatz (KSA) zugrun-

de gelegt.) 

• Artikel 454 CRR (Die Sparkasse Südholstein verwendet bezogen auf Säule I keinen 

fortgeschrittenen Messansatz für operationelle Risiken.) 

• Artikel 455 CRR (Die Sparkasse Südholstein verwendet kein internes Modell für das 

Marktrisiko.) 

1.4 Medium der Offenlegung (Artikel 434 CRR) 

Die offen zu legenden Informationen werden gemäß Artikel 434 CRR zeitnah auf der Home-

page der Sparkasse Südholstein veröffentlicht. Die Sparkasse Südholstein verzichtet auf ei-

nen Hinweis zur Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. 

Der Offenlegungsbericht bleibt bis zur Veröffentlichung des folgenden Offenlegungsberichtes 

auf der Homepage der Sparkasse Südholstein jederzeit zugänglich. Der elektronische Zugang 

zum Offenlegungsbericht ist ohne namentliche Registrierung möglich. 

Ein Teil der gemäß CRR offen zu legenden Informationen befindet sich im Lagebericht der 

Sparkasse Südholstein. In diesen Fällen enthält der Offenlegungsbericht gemäß Artikel 434 

Absatz 1 Satz 3 CRR einen Hinweis auf die Veröffentlichung der Informationen im Lagebe-

richt. 
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1.5 Häufigkeit der Offenlegung (Artikel 433 CRR) 

Gemäß Artikel 433 CRR müssen die nach Teil 8 CRR (Artikel 431 bis 455) erforderlichen An-

gaben mindestens einmal jährlich offen gelegt werden.  

Die Sparkasse Südholstein hat gemäß Artikel 433 Satz 3 CRR sowie den Vorgaben im BaFin-

Rundschreiben 05/2015 (BA) geprüft, ob die Offenlegung mehr als einmal jährlich ganz oder 

teilweise zu erfolgen hat. Die Prüfung der Sparkasse Südholstein hat ergeben, dass eine jähr-

liche Offenlegung ausreichend ist. 

2 Risikomanagement (Artikel 435 CRR) 

2.1 Angaben zum Risikomanagement und zum Risikoprofil (Artikel 435 Absatz 1 CRR) 

Die Anforderungen und Informationen gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a) bis d) CRR 

hinsichtlich der Risikomanagementziele und -politik einschließlich der Risikomanagementver-

fahren und -systeme sind im Lagebericht nach § 289 HGB unter Gliederungspunkt C „Progno-

se-, Chancen- und Risikobericht“, Kapitel 1. „Risikobericht“ offengelegt. Der Lagebericht wur-

de vom Vorstand genehmigt und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Erklärung des Vorstands gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe e) und f) CRR 

Der Vorstand erklärt gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe e) CRR, dass die eingerichteten 

Risikomanagementverfahren den gängigen Standards entsprechen und dem Risikoprofil und 

der Risikostrategie der Sparkasse angemessen sind. 

Der vom Vorstand genehmigte Lagebericht enthält unter Gliederungspunkt C „Prognose-, 

Chancen- und Risikobericht“, Kapitel 1. den „Risikobericht“. Dieser beschreibt das Risikoprofil 

der Sparkasse und enthält wichtige Kennzahlen und Angaben zum Risikomanagement. Der 

Risikobericht stellt die Risikoerklärung nach Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe f) CRR dar.  

2.2 Angaben zur Unternehmensführung (Artikel 435 Absatz 2 CRR) 

Informationen zu Mandaten des Leitungsorgans 

31.12.2017 Anzahl der Leitungs-
funktionen 

Anzahl der Aufsichts-
funktionen 

Ordentliche Mitglieder des Vorstands 0 2 

Ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats 0 1 

Tabelle 1: Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen zum  
31. Dezember 2017 (Artikel 435 Absatz 2 Buchstabe a) CRR)  

In den Angaben sind die Mandate aufgeführt, für deren Wahrnehmung gemäß §§ 25c und 

25d KWG Beschränkungen bestehen. Die jeweiligen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen im 

eigenen Institut sind nicht mitgezählt. 
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Auswahl- und Diversitätsstrategie für die Mitglieder des Leitungsorgans (Artikel 435 

Absatz 2 Buchstaben b) und c) CRR) 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Vorstands sind neben den gesetzlichen 

Regelungen im KWG und im Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein, in der Sat-

zung der Sparkasse Südholstein enthalten. 

Danach bestellt der Verwaltungsrat die Mitglieder des Vorstands für fünf Jahre und bestimmt 

den Vorsitzenden des Vorstands. Aus wichtigem Grund kann der Verwaltungsrat die Bestel-

lung zurücknehmen. Für die Bestellung der Mitglieder des Vorstands, die Bestellung des Vor-

sitzenden des Vorstands sowie die Rücknahme der Bestellung ist die Genehmigung der Ver-

tretung des Trägers, der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Südholstein 

erforderlich. 

Bei der Neubesetzung des Vorstands achtet der Verwaltungsrat darauf, dass die Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitglieder des Vorstands ausgewogen sind. Darüber hinaus 

werden bei den Entscheidungen die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsge- 

setzes (AGG) sowie das Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein beachtet. Bei 

gleicher Eignung erfolgt die Besetzung von Vorstandspositionen entsprechend des Gleichstel-

lungsgesetzes mit einem Vertreter des unterrepräsentierten Geschlechts. 

Der Präsidialausschuss des Verwaltungsrats und ein externes Beratungsunternehmen unter-

stützen den Verwaltungsrat bei der Ermittlung von geeigneten Bewerbern für die Besetzung 

des Vorstandspostens.  

Dabei wird insbesondere Wert auf die persönliche Zuverlässigkeit sowie die fachliche Eignung 

gelegt. Die fachliche Eignung setzt voraus, dass in ausreichendem Maß theoretische und 

praktische Kenntnisse in den betreffenden Geschäften sowie Leitungserfahrung vorhanden 

sind. Die Vorgaben des KWG und des BaFin-Merkblatts zu den Geschäftsleitern gemäß 

KWG, ZAG und KAGB werden beachtet. Die Mitglieder des Vorstands verfügen über eine 

langjährige Berufserfahrung sowie umfangreiche Fachkenntnisse und Fähigkeiten in der Kre-

ditwirtschaft. 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sind neben den gesetzli-

chen Regelungen im KWG und im Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein, in den 

Satzungen der Sparkasse Südholstein und des Zweckverbands Sparkasse Südholstein ent-

halten. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse Südholstein werden im Wesentlichen ge-

mäß den Regelungen aus der Satzung des Zweckverbands Sparkasse Südholstein durch die 

Verbandsmitglieder des Trägers der Sparkasse Südholstein vorgeschlagen. Über die Wahl 

der vorgeschlagenen Personen zum Mitglied des Verwaltungsrats entscheidet die Vertretung 
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des Trägers, die Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Südholstein. Dane-

ben werden weitere Mitglieder des Verwaltungsrats (Vertreterinnen und Vertreter der Beschäf-

tigten der Sparkasse) auf der Grundlage des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-

Holstein durch die Beschäftigten der Sparkasse Südholstein gewählt.  

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig.  

Vorsitzende oder Vorsitzender des Verwaltungsrats ist die Zweckverbandsvorsteherin oder 

der Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbands Sparkasse Südholstein. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats nutzen das Angebot der Teilnahme an Qualifizierungs-

programmen, Schulungen und Fachtagungen. Bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit 

deren Berufserfahrung und bei den Vertreterinnen und Vertretern der Beschäftigten der Spar-

kasse Südholstein, mit langjähriger Sachkenntnis aus der Berufsausübung als Mitarbeiter der 

Sparkasse Südholstein, sind ausreichende Kenntnisse und Sachverstand für die Tätigkeit im 

Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein vorhanden. Hierzu ist eine Bestätigung des Ver-

waltungsrats (in seiner Gesamtheit) vorgenommen worden. 

Die Vorgaben des BaFin-Merkblatts zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorga-

nen gemäß KWG und KAGB werden beachtet. 

Aufgrund der sparkassenrechtlichen Gegebenheiten ist die Festlegung und Umsetzung einer 

eigenständigen Diversitätsstrategie für den Verwaltungsrat nicht möglich. 

Angaben zum Risikoausschuss (Artikel 435 Absatz 2 Buchstabe d) CRR) 

Ein separater Risikoausschuss wurde gebildet. Die Anzahl der im Jahr 2017 stattgefundenen 

Sitzungen beträgt 8. 

Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos (Artikel 435 Absatz 2  

Buchstabe e) CRR) 

Die Informationen zur Risikoberichterstattung an den Vorstand sowie den Verwaltungsrat und 

Risikoausschuss sind im Lagebericht nach § 289 HGB unter Gliederungspunkt C.1 offenge-

legt.  

3 Eigenmittel (Artikel 437 CRR) 

3.1 Eigenkapitalüberleitungsrechnung (Artikel 437 Absatz 1 Buchstabe a) CRR) 

Die Angaben richten sich nach Artikel 437 Absatz 1 Buchstabe a) CRR i.V.m. Anhang I der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013.  

Die in der CRR geforderte vollständige Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Kapitalposten mit 

den relevanten Bilanzposten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 



s Sparkasse Südholstein  

Offenlegung zum 31. Dezember 2017  Seite 13 von 75 

 
Handelsbilanz zum 31.12.2017 Überlei-

tung 

Eigenmittel zum Meldestichtag 

31.12.2017 

Passivposition Bilanzwert Hartes 

Kernkapital 

Zusätzli-

ches Kern-

kapital 

Ergän-

zungs-

kapital 

in Mio. EUR in Mio. EUR in Mio. EUR in Mio. EUR in Mio. EUR 

9. Nachrangige Verbind-

lichkeiten 
53,01 -1,32 1) — — 51,69 

10. Genussrechtskapital — —  — — — 

11. Instrumente des zusätzli-

chen aufsichtsrechtlichen 

Kernkapitals 

35,35 -0,35 2) — 35,00 — 

12. Fonds für allgemeine 

Bankrisiken 
65,71 -4,02 3) 61,69 — — 

13. Eigenkapital       

 a) gezeichnetes Kapital 88,57 —  88,57   

 b) Kapitalrücklage 10,72 —  10,72 — — 

 c) Gewinnrücklagen       

 ca) Sicherheitsrücklage 215,16 —  215,16 — — 

 cb) andere Rücklagen — —  — — — 

 d) Bilanzgewinn 0,00 0,00  — — — 

Sonstige Überleitungskorrekturen    

 Allgemeine Kreditrisikoanpassungen (Artikel 62c CRR) — — — 

 Unternehmen der Finanzbranche (Artikel  66 CRR) — — — 

 Immaterielle Vermögensgegenstände (Artikel  36 (1) 

Buchstabe b, 37 CRR)*, ** 
-0,10 -0,03 — 

 Aktive latente Steuern (Artikel 36 (1) Buchstabe c, 

38 CRR) 
— — — 

 Vorsichtige Bewertung von Fair Value Positionen  

(Artikel 34, 105 CRR) 
— — — 

 Übergangsvorschriften (Artikel 476 bis 478, 481 CRR) — — — 

 Bestandsschutz für Kapitalinstrumente (Artikel 484 CRR) — — — 

 376,04 34,97 51,69 

Tabelle 2: Eigenkapital-Überleitungsrechnung 

1) Abgrenzungsposten und Disagio 
2) Abgrenzungsposten 
3) Abzug der Zuführung (4,02 Mio. EUR) wegen Anrechnung als Eigenmittel nach Feststellung der Bilanz im Folge-

jahr (Artikel 26 (1) Buchst. f). 
*  Der von den Eigenmitteln abgezogene Wert beträgt 0,13 Mio. EUR. 
** Immaterielle Vermögensgegenstände: Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände dürfen erst 

nach Feststellung des Jahresabschlusses betragsmindernd berücksichtigt werden. 
 

Die Daten entstammen den Bilanzpositionen des geprüften Jahresabschlusses 2017 sowie 

den aufsichtsrechtlichen Meldungen zu den Eigenmitteln per 31. Dezember 2017. 
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3.2 Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalinstru-
mente (Artikel 437 Absatz 1 Buchstaben b) und c) CRR) 

Die Angaben richten sich nach Artikel 437 Absatz 1 Buchstabe b) und c) CRR i.V.m. Anhang II 

der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013. 

Die Sparkasse Südholstein hat folgende Instrumente des harten Kernkapitals begeben: 

• Stille Einlagen 

Die Sparkasse Südholstein hat folgende Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals begeben: 

• Schuldverschreibungen in Form von Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) 

Die Sparkasse Südholstein hat folgende Ergänzungskapitalinstrumente begeben: 

• Sparkassenkapitalbriefe 

Die wesentlichen Vertragsbestandteile der begebenen Eigenkapitalinstrumente werden im 

Anhang A separat ausgewiesen. Auf eine weitergehende Veröffentlichung wird u.a. in Erman-

gelung eines öffentlichen Verkaufsprospektes für diese Instrumente verzichtet.  

Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Kapitalinstrumente mit gleichen Bedingungen 

zusammengefasst dargestellt. 

3.3 Art und Beträge der Eigenmittelelemente (Artikel 437 Absatz 1 Buchstaben d) und 
e) CRR) 

Die Angaben richten sich nach Artikel 437 Absatz 1 Buchstabe d) und e) CRR i.V.m. Anhang 

VI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013. 

Eine detaillierte Aufstellung der Eigenmittelelemente ist dem Anhang B zum Offenlegungsbe-

richt zu entnehmen. 

Der Artikel 437 Absatz 1 Buchstabe f) CRR findet keine Anwendung. 
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4 Eigenmittelanforderungen (Artikel 438 CRR) 

Qualitative Angaben (Artikel 438 Buchstabe a) CRR) 

Die aufsichtsrechtliche Betrachtung der Angemessenheit der Eigenmittel der Sparkasse Süd-

holstein richtet sich nach den Vorschriften der CRR. 

Die Sparkasse Südholstein erstellt seit dem 1. Januar 2014 die aufsichtsrechtlichen Meldun-

gen nach dieser Vorschrift. Die Unterlegung des Adressenausfallrisikos erfolgt nach der Me-

thodik des Kreditrisikostandardansatzes (KSA). Für sämtliche Marktrisiken werden die auf-

sichtsrechtlichen Standardmethoden angewendet. Der Unterlegungsbetrag für das operatio-

nelle Risiko wird nach dem Basisindikatoransatz ermittelt. 

Die Risiken werden in der Risikotragfähigkeit (RTF) dargestellt. Diese bildet die Grundlage für 

den Risikomanagementprozess der Sparkasse Südholstein. Sie bezeichnet die Fähigkeit der 

Sparkasse, die Risiken des Bankgeschäftes durch die vorhandenen finanziellen Mittel zu de-

cken. Die RTF ist gegeben, wenn alle wesentlichen Risiken des Institutes laufend durch das 

zur Verfügung stehende Risikokapital abgedeckt sind.  

Die Steuerung erfolgt über den GuV-Status. Die regulatorische Sicht ist hierbei zwingend zu 

berücksichtigen. Bei der Berechnung des Eigenkapitals, das als Risikokapital zur Verfügung 

steht, steht die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Vordergrund. Das  

verbleibende Eigenkapital nach Eintritt des Risikofalles muss ausreichen, um eine institutsin-

dividuell festgelegte Gesamtkapitalquote von mindestens 10,88 % sicherzustellen. 

Es ergibt sich per 31. Dezember 2017 eine Gesamtkapitalquote gemäß CRR von 14,41%. 

Dieser Wert überschreitet die gesetzlich geforderte Mindestgröße von 8,00 % deutlich. Die 

aufsichtsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Eigenmittel wurden im Jahresverlauf 2017 stets 

erfüllt. Die Kernkapitalquote (T1) der Sparkasse Südholstein beträgt 12,80 % per 31. Dezem-

ber 2017 und liegt ebenfalls deutlich über dem gesetzlich geforderten Mindestwert von 

6,00 %. 

Ergänzende Angaben zur Angemessenheit der Eigenmittel finden sich im Lagebericht nach 

§ 289 HGB unter Gliederungspunkt B.4.1. Der Lagebericht wurde vom Vorstand genehmigt 

und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Der Artikel 438 Buchstabe b) CRR besitzt für die Sparkasse Südholstein keine Relevanz. 



s Sparkasse Südholstein  

Offenlegung zum 31. Dezember 2017  Seite 16 von 75 

Quantitative Angaben (Artikel 438 Buchstaben c) bis f) CRR) 

31.12.2017 
Risikoarten und Risikopositionsklassen 

Eigenmittelanforderungen 
in Mio. EUR 

Kreditrisiko 

Standardansatz  

Zentralstaaten oder Zentralbanken — 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften — 

Öffentliche Stellen 0,49 

Multilaterale Entwicklungsbanken — 

Internationale Organisationen — 

Institute 1,07 

Unternehmen 107,32 

Mengengeschäft 59,00 

Durch Immobilien besicherte Positionen 45,59 

Ausgefallene Positionen 9,06 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen — 

Positionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 0,40 

Verbriefungspositionen — 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) 5,28 

Beteiligungspositionen 7,83 

Sonstige Posten 1,36 

Marktrisiko des Handelsbuchs 

Standardansatz — 

Interner Modellansatz — 

Fremdwährungsrisiko 

Netto-Fremdwährungsposition — 

Abwicklungsrisiko 

Abwicklungs- / Lieferrisiko — 

Warenpositionsrisiko 

Laufzeitbandverfahren — 

Vereinfachtes Verfahren — 

Erweitertes Laufzeitbandverfahren — 

Operationelle Risiken 

Basisindikatoransatz 19,51 

Standardansatz — 

Fortgeschrittener Messansatz (AMA) — 

Tabelle 3: Eigenmittelanforderungen nach Risikoarten und Risikopositionsklassen 
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5 Kapitalpuffer (Artikel 440 CRR) 

Die Offenlegung des institutsindividuellen antizyklischen Kapitalpuffers erfolgt analog der Er-

mittlung für Zwecke der Eigenmittelunterlegung. Für Fondspositionen erfolgt somit eine 

Durchschau gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Die folgenden Tabellen stellen die 

geografische Verteilung der für die Berechnung des Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisi-

kopositionen sowie die Ermittlung des institutsindividuellen antizyklischen Kapitalpuffers zum 

31.12.2017 dar.  

 

31.12.2017 
in Mio. EUR 

Allgemeine 
Kreditrisiko-
positionen 

Risiko- 
position im 

Handelsbuch 

Verbrie-
fungs-
risiko-

position 

Eigenmittel- 
anforderungen 
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Deutschland 4.497,59 — — — — — 228,82 — — 228,82 0,9780 — 

Frankreich 1,70 — — — — — 0,14 — — 0,14 0,0006 — 

Niederlande 3,32 — — — — — 0,24 — — 0,24 0,0010 — 

Italien 0,99 — — — — — 0,10 — — 0,10 0,0004 — 

Irland 0,71 — — — — — 0,06 — — 0,06 0,0003 — 

Dänemark 3,86 — — — — — 0,11 — — 0,11 0,0005 — 

Griechenland 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Portugal 0,05 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Spanien 5,39 — — — — — 0,16 — — 0,16 0,0007 — 

Belgien 0,32 — — — — — 0,02 — — 0,02 0,0001 — 

Luxemburg 2,43 — — — — — 0,22 — — 0,22 0,0009 — 

Norwegen 16,41 — — — — — 0,14 — — 0,14 0,0006 2,000 

Schweden 6,99 — — — — — 0,11 — — 0,11 0,0005 2,000 

Finnland 0,32 — — — — — 0,03 — — 0,03 0,0001 — 

Österreich 7,83 — — — — — 0,11 — — 0,11 0,0005 — 

Schweiz 5,19 — — — — — 0,35 — — 0,35 0,0015 — 

Andorra 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Türkei 0,13 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 — 

Polen 0,07 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 — 

Tschechische 

Republik 

0,07 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 0,500 

Slowakei 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 0,500 
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31.12.2017 
in Mio. EUR 

Allgemeine 
Kreditrisiko-
positionen 

Risiko- 
position im 

Handelsbuch 

Verbrie-
fungs-
risiko-

position 

Eigenmittel- 
anforderungen 

G
e
w

ic
h

tu
n

g
e
n

 d
e
r 

E
ig

e
n

m
it

te
la

n
fo

rd
e
-

ru
n

g
e
n

 

Q
u

o
te

 d
e
s
 a

n
ti

z
y
k
li
s
c
h

e
n

 K
a
p

it
a
lp

u
ff

e
rs

 

R
is

ik
o

p
o

s
it

io
n

s
w

e
rt

 (
S

A
) 

R
is

ik
o

p
o

s
it

io
n

s
w

e
rt

 (
IR

B
) 

S
u

m
m

e
 d

e
r 

K
a
u

f-
 u

n
d

 V
e
r-

k
a
u

fs
p

o
s
it

io
n

 i
m

 H
a
n

d
e
ls

-

b
u

c
h

 
W

e
rt

 d
e
r 

R
is

ik
o

p
o

s
it

io
n

 i
m

-

H
a
n

d
e
ls

b
u

c
h

 (
in

te
rn

e
 M

o
d

e
l-

le
) 

R
is

ik
o

p
o

s
it

io
n

s
w

e
rt

 (
S

A
) 

R
is

ik
o

p
o

s
it

io
n

s
w

e
rt

 (
IR

B
) 

D
a
v
o

n
: 

 A
ll

g
e
m

e
in

e
 K

re
d

it
ri

-

s
ik

o
p

o
s
it

io
n

e
n

 

D
a
v
o

n
: 

R
is

ik
o

p
o

s
it

io
n

e
n

 i
m

 

H
a
n

d
e
ls

b
u

c
h

 

D
a
v
o

n
: 

V
e
rb

ri
e
fu

n
g

s
ri

s
ik

o
- 

p
o

s
it

io
n

e
n

 

S
u

m
m

e
 

Ungarn 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Rumänien 0,07 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Bulgarien 0,18 — — — — — 0,02 — — 0,02 0,0001 — 

Russland 0,68 — — — — — 0,07 — — 0,07 0,0003 — 

Kasachstan 0,70 — — — — — 0,06 — — 0,06 0,0002 — 

Kirgisische 

Republik 

0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Kroatien 0,02 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Großbritannien 8,22 — — — — — 0,22 — — 0,22 0,0009 — 

Jersey 0,01 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Marokko 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Ägypten 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Nigeria 0,01 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Südafrika 0,33 — — — — — 0,04 — — 0,04 0,0002  

Namibia 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

USA 30,71 — — — — — 2,24 — — 2,24 0,0096 — 

Kanada 8,24 — — — — — 0,08 — — 0,08 0,0003 — 

Mexiko 0,93 — — — — — 0,07 — — 0,07 0,0003 — 

Costa Rica 0,93 — — — — — 0,06 — — 0,06 0,0003 — 

Kaiman Inseln 0,39 — — — — — 0,03 — — 0,03 0,0001 — 

Jungfern Inseln 

brit. 

0,24 — — — — — 0,02 — — 0,02 0,0001 — 

Kolumbien 0,26 — — — — — 0,02 — — 0,02 0,0001 — 

Brasilien 0,64 — — — — — 0,05 — — 0,05 0,0002 — 

Chile 0,13 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 — 

Argentinien 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Zypern 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Iran 0,69 — — — — — 0,04 — — 0,04 0,0002 — 

Israel 0,18 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Ver. Arabische  

Emirate 

2,54 — — — — — 0,10 — — 0,10 0,0004 — 

Indien 0,42 — — — — — 0,03 — — 0,03 0,0001 — 
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31.12.2017 
in Mio. EUR 

Allgemeine 
Kreditrisiko-
positionen 

Risiko- 
position im 

Handelsbuch 

Verbrie-
fungs-
risiko-

position 

Eigenmittel- 
anforderungen 
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Myanmar 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Thailand 0,17 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 — 

Indonesien 0,58 — — — — — 0,04 — — 0,04 0,0002 — 

Singapur 0,15 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 — 

Philippinen 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

China 0,53 — — — — — 0,04 — — 0,04 0,0002 — 

Südkorea 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Japan 0,08 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 — 

Hongkong 0,18 — — — — — 0,01 — — 0,01 0,0000 1,250 

Australien 0,00 — — — — — 0,00 — — 0,00 0,0000 — 

Neuseeland 0,82 — — — — — 0,05 — — 0,05 0,0002 — 

Summe 4.612,40 — — — — — 233,97 — — 233,97 — — 

Tabelle 4: Geografische Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen 
Kreditrisikopositionen 

 

 31.12.2017 
Gesamtforderungsbetrag (in Mio. EUR) 3.211,75 

Institutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 0,0022 

Anforderung an den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer (in Mio. EUR) 0,07 

Tabelle 5: Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers 

 

6 Kreditrisikoanpassungen (Artikel 442 CRR) 

6.1 Angaben zur Struktur des Kreditportfolios (Artikel 442 Buchstaben c) bis f) CRR) 

Gesamtbetrag der Risikopositionen 

Die Ermittlung des Gesamtbetrages der Risikopositionen erfolgt nach aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben. Die bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte werden jeweils mit ihren Buchwer-

ten (nach Abzug der Risikovorsorge und vor Kreditrisikominderung) gemäß Artikel 111 CRR 

ausgewiesen, die derivativen Instrumente mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen. 

Der Gesamtbetrag der Risikopositionen zum Meldestichtag in Höhe von 6.343,64 Mio. EUR 

setzt sich aus sämtlichen Risikopositionsklassen gemäß Artikel 112 CRR mit Ausnahme der 
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Beteiligungs- und Verbriefungsrisikopositionen zusammen. Fondspositionen werden für Zwe-

cke der Offenlegung nach Artikel 442 CRR nicht durchgeschaut. 

Die nachfolgende Übersicht enthält den Gesamtbetrag der Risikopositionen aufgeschlüsselt 

nach den für den KSA vorgegebenen Risikopositionsklassen. Die Aufschlüsselung des Ge-

samtbetrages der Risikopositionen ist in Jahresdurchschnittswerten angegeben. 

 

2017 Risikopositionsklassen 
Jahresdurchschnitts-
betrag in Mio. EUR 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 163,52 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 321,55 

Öffentliche Stellen 70,31 

Multilaterale Entwicklungsbanken 10,78 

Internationale Organisationen 9,33 

Institute 431,11 

Unternehmen 1.605,13 

Mengengeschäft 1.604,20 

Durch Immobilien besicherte Positionen 1.748,13 

Ausgefallene Positionen 94,98 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen — 

Positionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 59,65 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) 92,31 

Sonstige Posten 52,74 

Gesamt 6.263,74 

Tabelle 6: Jahresdurchschnittsbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen 

 
Geografische Verteilung der Risikopositionen 

Die Zuordnung der Risikopositionen zu den geografischen Gebieten (Artikel 442 Buchstabe d) 

CRR) erfolgt anhand des Landes, dem die wirtschaftlichen Risiken der an den Kreditnehmer 

gewährten Kredite zuzuordnen sind. Die geografische Verteilung des Portfolios spiegelt die 

mit der regionalen Ausrichtung der Sparkasse Südholstein einhergehende Konzentration auf 

dem Heimatmarkt wider. 

Bei der geografischen Verteilung der Risikoposition „Investmentfonds (OGA-Fonds)“ haben 

wir in der nachstehenden Übersicht, abweichend zur Darstellung beim Kapitalpuffer (Artikel 

440 CRR), eine Zuordnung nach dem Sitzland der Fondsgesellschaft gewählt. 
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31.12.2017 
 

Risikopositionsklassen 

Geografische Verteilung 
in Mio. EUR 

Deutschland EWR Sonstige 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 149,03 44,18 — 

Regionale oder lokale Gebietskör-
perschaften 

290,88 — — 

Öffentliche Stellen 69,12 — — 

Multilaterale Entwicklungsbanken — 13,63 — 

Internationale Organisationen — 13,65 
 

Institute 400,42 13,79 — 

Unternehmen 1.627,42 1,67 20,96 

Mengengeschäft 1.601,17 2,93 3,58 

Durch Immobilien besicherte Positi-
onen 

1.757,47 5,07 3,77 

Ausgefallene Positionen 86,97 0,22 — 

Mit besonders hohen Risiken ver-
bundene Positionen 

— — — 

Positionen in Form von gedeckten 
Schuldverschreibungen 

50,44 36,78 8,11 

Institute und Unternehmen mit kurz-
fristiger Bonitätsbeurteilung 

— — — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) 90,29 — — 

Sonstige Posten 52,09 — — 

Gesamt 6.175,30 131,92 36,42 

Tabelle 7: Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Hauptbranchen 

Die Sparkasse Südholstein ordnet jedem Kunden eine Branche nach der Systematik der Wirt-

schaftszweige zu. Diese Branchen werden gruppiert und zu Hauptbranchen zusammenge-

fasst offengelegt (Artikel 442 Buchstabe e) CRR). Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt 

eine Aufteilung in zwei Tabellen. 
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31.12.2017 
in Mio. EUR 
Risikopositionen nach Bran-
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Zentralstaaten oder Zentralbanken 148,99 — 44,22 — — — 

Regionale oder lokale Gebietskör-
perschaften 

— — 290,85 — 0,03 — 

Öffentliche Stellen 25,08 — — — 1,22 — 

Multilaterale  
Entwicklungsbanken 

13,63 — — — — — 

Internationale  
Organisationen 

— — 3,43 — — — 

Institute 411,21 — — — — — 

Unternehmen — — — 47,47 10,06 — 

  Davon: KMU — — — — 10,06 — 

Mengengeschäft — — — 835,90 11,50 — 

  Davon: KMU — — — — 11,50 — 

Durch Immobilien besicherte Positio-
nen 

— — — 1.119,21 4,88 — 

  Davon: KMU — — — — 4,88 — 

Ausgefallene  
Positionen 

— — — 17,09 — — 

Mit besonders hohen Risiken ver-
bundene Positionen 

— — — — — — 

Positionen in Form von gedeckten 
Schuldverschreibungen 

95,33 — — — — — 

Institute und  
Unternehmen mit kurzfristiger Boni-
tätsbeurteilung 

— — — — — — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) — 90,29 — — — — 

Sonstige Posten — — — — — 52,09 

Gesamt 694,24 90,29 338,50 2.019,67 27,69 52,09 
Tabelle 8a: Risikopositionen nach Branchen 
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31.12.2017 
in Mio. EUR 
Risikopositionen 
nach Branchen 

Unternehmen und wirtschaftliche selbstständige  
Privatpersonen, davon: 
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Zentralstaaten oder  
Zentralbanken 

— — — — — — — — — 

Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaften 

— — — — — — — — — 

Öffentliche Stellen — 2,29 — — — — 4,54 0,01 35,98 

Multilaterale  
Entwicklungsbanken 

— — — — — — — — — 

Internationale  
Organisationen 

— — — — — — 10,22 — — 

Institute — — — — — — 3,00 — — 

Unternehmen 17,77 68,68 59,77 349,22 146,59 6,95 59,76 744,70 139,08 

  Davon: KMU 17,77 53,74 54,89 349,22 122,33 6,95 44,21 744,70 133,75 

Mengengeschäft 64,74 15,44 76,17 108,69 122,03 20,25 20,35 133,19 199,42 

  Davon: KMU 64,74 15,44 76,17 108,69 121,77 20,25 20,35 133,19 199,08 

Durch Immobilien be-
sicherte Positionen 

15,75 1,71 21,44 95,58 57,04 12,43 19,42 269,02 149,83 

  Davon: KMU 15,75 1,71 21,44 95,58 56,56 12,43 19,42 269,02 149,83 

Ausgefallene  
Positionen 

4,57 0,65 8,85 9,22 21,16 2,54 0,72 7,40 14,99 

Mit besonders hohen 
Risiken verbundene  
Positionen 

— — — — — — — — — 

Positionen in Form von 
gedeckten Schuldver-
schreibungen 

— — — — — — — — — 

Institute und  
Unternehmen mit kurz-
fristiger Bonitätsbeurtei-
lung 

— — — — — — — — — 

Investmentfonds (OGA-
Fonds) 

— — — — — — — — — 

Sonstige Posten — — — — — — — — — 

Gesamt 102,83 88,77 166,23 562,71 346,82 42,17 118,01 1.154,32 539,30 
Tabelle 8b: Risikopositionen nach Branchen  

Die Sparkasse Südholstein weist unter der Risikopositionsklasse „Sonstige Posten“ in der 

Branche „Sonstige“ interne Konten, wie z.B. Kassenbestände und Sachanlagen aus. Unter der 

Risikopositionsklasse „Unternehmen“ in der Hauptbranche „Sonstiges Dienstleistungsgewer-

be“ weist die Sparkasse Südholstein die Pauschalwertberichtigungen aus. 
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Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

Bei den Restlaufzeiten (Artikel 442 Buchstabe f) CRR) handelt es sich um vertragliche Rest-

laufzeiten. Täglich fällige Risikopositionen sind im Restlaufzeitenband kleiner ein Jahr enthal-

ten. 

31.12.2017 
 
 
Risikopositionsklassen 

Restlaufzeiten  
in Mio. EUR 

< 1 Jahr 
1 Jahr bis 5 

Jahre 
> 5 Jahre unbestimmt 

Zentralstaaten oder  
Zentralbanken 

149,08 29,29 14,84 — 

Regionale oder lokale Gebiets-
körperschaften 

253,26 17,13 20,49 — 

Öffentliche Stellen 28,94 11,76 28,42 — 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0,01 5,70 7,92 — 

Internationale Organisationen — 9,18 4,47 — 

Institute 331,83 58,45 23,93 — 

Unternehmen 476,60 206,47 966,98 — 

Mengengeschäft 553,05 148,06 906,57 — 

Durch Immobilien besicherte 
Positionen 

69,95 130,10 1.566,26 — 

Ausgefallene Positionen 22,63 6,85 57,71 — 

Mit besonders hohen Risiken 
verbundene Positionen 

— — — — 

Positionen in Form von gedeckten 
Schuldverschreibungen 

11,17 61,20 22,96 — 

Institute und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

— — — — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) — — — 90,29 

Sonstige Posten 37,68 — — 14,41 

Gesamt 1.934,20 684,19 3.620,55 104,70 

Tabelle 9: Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

6.2 Angaben zu überfälligen sowie notleidenden Positionen und zur Risikovorsorge 

(Artikel 442 Buchstaben a) und b) sowie g) bis i) CRR) 

Definition überfälliger und notleidender Forderungen 

„Notleidende Kredite“ sind Forderungen, für die Maßnahmen der Risikovorsorge wie Wertbe-

richtigungen bzw. Teilabschreibungen getroffen wurden bzw. Rückstellungen mit Wertberichti-

gungscharakter gebildet wurden. 

Forderungen werden im Offenlegungsbericht als „überfällig“ ausgewiesen, wenn Forderungen 

gegenüber einem Schuldner mehr als 90 aufeinander folgende Tage in Verzug sind und sie 

nicht bereits als „notleidend“ eingestuft sind. Dieser Verzug wird bei der Sparkasse nach Arti-

kel 178 CRR für alle Risikopositionsklassen kreditnehmerbezogen ermittelt. 
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Ansätze und Methoden zur Bestimmung der Risikovorsorge 

Die Sparkasse verfügt über Steuerungsinstrumente, um frühzeitig Adressenausfallrisiken bei 

Kreditengagements zu erkennen, diese zu steuern und zu bewerten sowie im Jahresab-

schluss durch Risikovorsorge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen, Pauschalwertberich-

tigungen) abzuschirmen. 

Hinsichtlich der handelsrechtlichen Bewertung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang 

zum Jahresabschluss vom 31. Dezember 2017 und im Lagebericht nach § 289 HGB unter 

Gliederungspunkt C „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“, Kapitel 1. „Risikobericht“. 

Die Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risikovorsorgebedarf, 

d. h. Bedarf an spezifischen Kreditrisikoanpassungen, besteht. Eine außerordentliche Über-

prüfung erfolgt, wenn der Sparkasse Informationen vorliegen, die auf eine Verschlechterung 

der wirtschaftlichen Verhältnisse hinweisen. Die Höhe der im Einzelfall zu bildenden spezifi-

schen Kreditrisikoanpassungen orientiert sich zum einen an der Wahrscheinlichkeit, mit der 

der Kreditnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Basis 

hierfür ist die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse und das Zahlungsverhalten des 

Kunden. Darüber hinaus erfolgt eine Bewertung der Sicherheiten mit ihren wahrscheinlichen 

Realisationswerten, um einschätzen zu können, welche Erlöse nach Eintritt von Leistungsstö-

rungen noch zu erwarten sind.  

Die Angemessenheit der spezifischen Kreditrisikoanpassungen wird regelmäßig überprüft und 

fortgeschrieben. Eine Auflösung der spezifischen Kreditrisikoanpassungen erfolgt bei nachhal-

tiger Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers, d. h. wenn die Kapi-

taldienstfähigkeit wieder erkennbar ist, oder wenn die Kreditrückführung aus vorhandenen 

Sicherheiten möglich ist. 

Für latente Ausfallrisiken bildet die Sparkasse Pauschalwertberichtigungen.  

Berechnungsweisen sowie die Prozesse zur Genehmigung der Risikovorsorge sind in den 

Organisationsrichtlinien der Sparkasse geregelt. 

Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen und nach geografischen 

Gebieten 

Die Nettozuführung zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft betrug gemäß festgestelltem Jah-

resabschluss 2017 im Berichtszeitraum 19,78 Mio. EUR und setzt sich zusammen aus Zufüh-

rungen und Auflösungen. Direkt in die GuV übernommene Direktabschreibungen betrugen im 

Berichtszeitraum 0,84 Mio. EUR, die Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 

0,69 Mio. EUR. 
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31.12.2017 
in Mio. EUR 
 
 
 
 
 
Notleidende und über-
fällige Risikopositionen 
nach Branchen 
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Banken 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 — 0,00 

Öffentliche Haushalte 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 — 0,00 

Privatpersonen 14,10 9,02 — 0,01 1,41 0,40 — 9,22 

Unternehmen und wirtschaft-
lich selbständige Privatper-
sonen, davon: 

78,56 41,93 — 0,86 17,03 0,44 — 17,08 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei und Aquakultur 

2,15 0,64 — 0,00 0,36 0,00 — 2,23 

Energie- und Wasserver-
sorgung, Entsorgung, 
Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 

1,89 1,85 — 0,00 0,44 0,00 — 0,07 

Verarbeitendes Gewerbe 10,50 6,17 — 0,14 3,27 0,20 — 1,13 

Baugewerbe 8,86 3,85 — 0,30 2,20 0,01 — 1,86 

Handel; Instandhaltung und 
Reparatur von KFZ 

25,68 10,70 — 0,24 6,94 0,00 — 2,00 

Verkehr und Lagerei, Nach-
richtenübermittlung 

2,40 1,18 — 0,00 0,53 0,00 — 0,77 

Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen  

1,24 0,81 — 0,00 0,02 0,00 — 0,35 

Grundstücks- und Woh-
nungswesen  

5,76 3,92 — 0,00 1,09 0,00 — 3,82 

Sonstiges Dienstleistungs-
gewerbe  

20,08 12,81 — 0,18 4,78 0,23 — 4,85 

Organisationen ohne Er-
werbszweck  

0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 — 0,00 

Sonstige  0,00 0,00 6,03 0,00 -1,26 0,00 -0,69 0,00 

Gesamt 92,66 50,95 6,03 0,87 19,78 0,84 -0,69 26,30 
Tabelle 10: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen 

 

Die Eingänge auf abgeschriebene Forderungen und die Pauschalwertberichtigungen können 

nicht den einzelnen Branchen zugeordnet werden. Der Ausweis erfolgt daher unter der Positi-

on „Sonstige“. 
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31.12.2017 
in Mio. EUR 
 
 
 
 

Notleidende und über-
fällige Risikopositions-
klassen nach geografi-
schem Hauptgebiet 
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Deutschland 92,59 50,88 6,03 0,87 26,08 

EWR 0,07 0,07 0,00 0,00 0,22 

Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gesamt 92,66 50,95 6,03 0,87 26,30 
Tabelle 11: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

Entwicklung der Risikovorsorge 

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der EWB, Rückstellungen und Pauschalwertbe-

richtigungen im Periodenverlauf (Artikel 442 Buchstabe i) CRR) dargestellt: 

31.12.2017 
in Mio. EUR 
 
 
Entwicklung der 
Risikovorsorge 
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Einzelwertberichtigungen 38,47 24,06 3,53 8,05 0,00 50,95 

Rückstellungen 0,36 0,66 0,15 0,00 0,00 0,87 

Pauschalwertberichtigungen 7,29 0,00 1,26 0,00 0,00 6,03 

Summe spezifische Kre-
ditrisikoanpassungen 

46,12 24,72 4,94 8,05 0,00 57,85 

Allgemeine Kreditrisikoanpas-
sungen  
(als Ergänzungskapital ange-
rechnete Vorsorgereserven 
nach  
§ 340f HGB) 

—     — 

Tabelle 12: Entwicklung der Risikovorsorge 

Per 31.12.2016 wurden im Rahmen der vom Stützungsfonds des Sparkassen- und Girover-

bandes für Schleswig-Holstein (SGVSH) übernommenen Ausfallbürgschaft in Höhe von 

30,0 Mio. EUR für die Risiken im Kundenkreditgeschäft in Höhe von 19,0 Mio. EUR keine Ein-

zelwertberichtigungen und Rückstellungen gebildet. 

Die Entwicklung der Risikovorsorge im Jahr 2017 enthält Veränderungen in den Zuführungen 

zu den EWB in Höhe von 19,0 Mio. EUR, die aus der Rückgabe dieser Ausfallbürgschaft re-

sultieren. 
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7 Inanspruchnahme von ECAI und ECA (Artikel 444 CRR) 

Zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwendet 

die Sparkasse Südholstein die in der CRR für den KSA vorgegebenen Risikogewichte. Dabei 

dürfen für die Bestimmung der Risikogewichte Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagentu-

ren herangezogen werden. Die folgende Übersicht enthält die benannten, aufsichtsrechtlich 

anerkannten Ratingagenturen (ECAI) und Exportversicherungsagenturen (ECA) sowie die 

Risikopositionsklassen, für welche die Agenturen in Anspruch genommen werden. 

31.12.2017 
 
 
Risikopositionsklasse nach Artikel 112 CRR 

Benannte Ratingagenturen 
bzw. Exportversicherungs-

agenturen 

Zentralstaaten oder Zentralbanken S&P / Moody‘s 

Multilaterale Entwicklungsbanken S&P / Moody’s 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften S&P / Moody‘s 

Öffentliche Stellen S&P / Moody’s 

Internationale Organisationen k.A. 

Institute S&P / Moody’s 

Unternehmen S&P / Moody’s 

Positionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen S&P / Moody’s 

Verbriefungspositionen S&P / Moody‘s 

Investmentfonds (OGA-Fonds) S&P / Moody‘s 

Sonstige Posten k.A. 
Tabelle 13: Benannte Rating- bzw. Exportversicherungsagenturen je Risikopositionsklasse 

Die Übertragung der Bonitätsbeurteilung einer Emission auf die Forderung erfolgt auf Basis 

eines systemtechnisch unterstützten Ableitungssystems, das mit den Anforderungen nach 

Artikel 139 CRR übereinstimmt. Grundsätzlich wird so jeder Forderung ein Emissionsrating 

oder – sofern dieses nicht vorhanden ist – ein Emittentenrating übertragen. Falls kein Rating 

zugeordnet werden kann, wird die Forderung wie eine unbeurteilte Risikoposition behandelt. 

Das für die jeweilige Forderung anzuwendende Risikogewicht wird anhand der in der CRR 

vorgegebenen Bonitätsstufen ermittelt. Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu 

den Bonitätsstufen erfolgt auf Basis der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA 

veröffentlichten Standardzuordnung. 

Risikopositionswerte nach Risikogewichten vor und nach Berücksichtigung von Kre-

ditrisikominderung 

Der Risikopositionswert bildet die Grundlage für die Bestimmung der Eigenmittelanforderun-

gen für das Kreditrisiko. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikopositionswerte aufgeschlüs-

selt nach Risikogewichten vor und nach Kreditrisikominderung. Auf die Darstellung der Spal-

ten mit den Risikogewichten 250 %, 370 % und 1250 % wird aus Gründen der Übersichtlich-
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keit verzichtet, da die Sparkasse Südholstein keine Risikopositionswerte mit diesen Risikoge-

wichten ausweist. 

31.12.2017 
Risikogewicht in % 
Risikopositionswert in 
Mio. EUR je Risikopositi-
onsklasse 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 

Zentralstaaten oder Zentral-
banken 

193,21 — — — — — — — — 

Regionale oder lokale Gebiets-
körperschaften 

69,96 — 0,01 — — — — — — 

Öffentliche Stellen 25,08 — 30,46 — — — — — — 
Multilaterale Entwicklungsban-
ken 

13,63 — — — — — — — — 

Internationale Organisationen 13,65 — — — — — — — — 
Institute 385,24 — 2,20 — 25,97 — — — — 
Unternehmen — — — — 6,24 — — 1.378,44 — 
Mengengeschäft — — — — — — 1.124,54 — — 
Durch Immobilien besicherte 
Positionen 

— — — 1.745,12 — — — — — 

Ausgefallene Positionen — — — — — — — 21,49 62,43 
Mit besonders hohen Risiken 
verbundene Positionen 

— — — — — — — — — 

Positionen in Form von ge-
deckten Schuldverschreibun-
gen 

45,67 49,66 0,00 — — — — — — 

Verbriefungspositionen — — — — — — — — — 
Institute und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

— — — — — — — — — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) — — — — 0,04 — 90,25 — — 
Beteiligungspositionen — — — — — — — 97,88 — 
Sonstige Posten 35,10 — 0,01 — — — — 16,98 — 
Gesamt 781,54 49,66 32,68 1.745,12 32,25 — 1.214,79 1.514,79 62,43 

Tabelle 14: Risikopositionswerte vor Kreditrisikominderung 
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31.12.2017 
Risikogewicht in % 
Risikopositionswert in 
Mio. EUR je Risikopositi-
onsklasse 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 

Zentralstaaten oder Zentral-
banken 

206,79 — — — — — — — — 

Regionale oder lokale Gebiets-
körperschaften 

69,96 — 0,01 — — — — — — 

Öffentliche Stellen 25,08 — 30,37 — — — — — — 
Multilaterale Entwicklungsban-
ken 

13,63 — — — — — — — — 

Internationale Organisationen 13,65 — — — — — — — — 
Institute 385,24 — 2,20 — 25,97 — — — — 
Unternehmen — — — — 6,24 — — 1.373,06 — 
Mengengeschäft — — — — — — 1.117,70 — — 
Durch Immobilien besicherte 
Positionen 

— — — 1.745,12 — — — — — 

Ausgefallene Positionen — — — — — — — 21,34 61,31 
Mit besonders hohen Risiken 
verbundene Positionen 

— — — — — — — — — 

Positionen in Form von ge-
deckten Schuldverschreibun-
gen 

45,67 49,66 0,00 — — — — — — 

Verbriefungspositionen — — — — — — — — — 
Institute und Unternehmen mit 
kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

— — — — — — — — — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) — — — — 0,04 — 90,25 — — 
Beteiligungspositionen — — — — — — — 97,88 — 
Sonstige Posten 35,10 — 0,01 — — — — 16,98 — 
Gesamt 795,12 49,66 32,59 1.745,12 32,25 — 1.207,95 1.509,26 61,31 

Tabelle 15: Risikopositionswerte nach Kreditrisikominderung 

8 Beteiligungen im Anlagebuch (Artikel 447 CRR) 

Die von der Sparkasse Südholstein gehaltenen Beteiligungen lassen sich hinsichtlich der Art 

der Beteiligung in strategische, Funktions- und Kapitalbeteiligungen einteilen. 

Strategische Beteiligungen folgen dem Verbundgedanken und sind Ausdruck der Geschäfts-

strategie der Sparkassen-Finanzgruppe. Funktionsbeteiligungen dienen der Spezialisierung 

und Bündelung betrieblicher Aufgaben. Kapitalbeteiligungen werden mit dem Ziel eingegan-

gen, gemäß dem Sparkassengesetz die regionale Wirtschaft zu fördern. 

Die Beteiligungen der Sparkasse, sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen, wurden 

aufgrund langfristiger strategischer Überlegungen eingegangen, um den Verbund der Spar-

kassen-Finanzgruppe zu stärken, die Zusammenarbeit mit den Institutionen in der Region zu 

ermöglichen und nachhaltig die regionalen Wirtschaftsräume zu fördern. Sie dienen letztlich 

der Erfüllung des öffentlichen Auftrags durch den Gesetzgeber sowie der Förderung des 

Sparkassenwesens. Eine Gewinnerzielung steht somit nicht im Vordergrund. 

Die Bewertung der direkt gehaltenen Beteiligungen in der Rechnungslegung erfolgt nach den 

Vorschriften des HGB. Die Beteiligungen werden nach den für das Anlagevermögen gelten-
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den Vorschriften gemäß § 253 Absätze 1 und 3 HGB bewertet. Die Wertansätze werden in 

regelmäßigen Abständen überprüft. 

Die Bewertung der direkt gehaltenen Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten gemäß 

HGB. Dauerhafte Wertminderungen auf Beteiligungen werden abgeschrieben, und Zuschrei-

bungen sind bis zur Höhe der Anschaffungskosten möglich. 

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Beteiligungspositionen basieren auf der 

Zuordnung zu der Risikopositionsklasse Beteiligungen nach der CRR. Bei den Wertansätzen 

werden der in der Bilanz ausgewiesene Buchwert und der beizulegende Zeitwert ausgewie-

sen. Sämtliche Positionen werden aus strategischen Gründen gehalten. Bei den nachfolgend 

dargestellten Werten kommt es u.a. zu Abweichungen zu den im Jahresabschluss nach HGB 

ausgewiesenen Beteiligungen aufgrund der indirekt gehaltenen Beteiligungen und der Fonds-

durchschau. 

31.12.2017 
Beteiligungspositionen 

Buchwert 
in Mio. EUR 

Börsenwert 
in Mio. EUR 

Strategische Beteiligungen 88,12 — 

davon börsengehandelte Positionen — — 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem hinreichend 
diversifizierten Beteiligungsportfolio gehörend 

— 
 

davon andere Beteiligungspositionen 88,12 
 

Funktionsbeteiligungen — — 

davon börsengehandelte Positionen — — 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem hinreichend 
diversifizierten Beteiligungsportfolio gehörend 

—  

davon andere Beteiligungspositionen —  

Kapitalbeteiligungen 0,09 — 

davon börsengehandelte Positionen — — 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem hinreichend 
diversifizierten Beteiligungsportfolio gehörend 

—  

davon andere Beteiligungspositionen 0,09  

Gesamt 88,21 — 

Tabelle 16: Wertansätze für Beteiligungspositionen 

Der Buchwert und der Zeitwert der Beteiligungen entsprechen einander. 

In den aufsichtsrechtlichen Meldungen zum 31. Dezember 2017 wird für die Risikopositions-

klasse Beteiligungen ein Positionswert in Höhe von 97,88 Mio. Euro ausgewiesen. 

Die Differenz zwischen dem in der Tabelle dargestellten Gesamtwert und dem Wert aus der 

aufsichtsrechtlichen Meldung resultiert aus indirekten Beteiligungen z.B. aus der Fondsdurch-

schau. 
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Ergänzende Angaben zu den Beteiligungen finden sich im Lagebericht nach § 289 HGB unter 

Gliederungspunkt C.1.2 und im Anhang unter den Ausführungen „Beteiligungen“. Der Lagebe-

richt und der Anhang wurden vom Vorstand genehmigt und im elektronischen Bundesanzeiger 

veröffentlicht. 

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungspositionen: 

31.12.2017 
Realisierter Gewinn / 
Verlust aus Verkauf / 

Liquidation 

Latente Neubewertungsgewinne / -verluste 

Gesamt 
davon im harten Kernka-

pital berücksichtigt 

Mio. EUR 0,00 0,00 0,00 

Tabelle 17: Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungspositionen 

Latente Neubewertungsreserven aus Beteiligungen bleiben in den Eigenmitteln unbe-

rücksichtigt. 

9 Kreditrisikominderungstechniken (Artikel 453 CRR) 

Zur angemessenen Reduzierung der Adressenausfallrisiken können bestimmte Kreditrisiko-

minderungstechniken eingesetzt werden. Hierzu zählen die Hereinnahme von Sicherheiten 

sowie bilanzwirksame und außerbilanzielle Aufrechnungen. 

Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen macht die Sparkas-

se Südholstein keinen Gebrauch. 

Die Strategie zur Bewertung und Verwaltung der verwendeten berücksichtigungsfähigen  

Sicherheiten ist als Teil unserer Kreditrisikostrategie in ein übergreifendes Verfahren der  

Gesamtbanksteuerung eingebunden. 

Bei der Hereinnahme und der Bewertung von Sicherheiten werden sowohl quantitativen als 

auch qualitativen Aspekten unter Berücksichtigung rechtlicher Erfordernisse Rechnung getra-

gen. Die entsprechenden Verfahren sind in den Organisationsanweisungen der Sparkasse 

Südholstein verankert. Die Beleihungsgrundsätze bilden den Rahmen für Art und Umfang der 

zugelassenen Sicherheiten und geben die anzuwendenden Kriterien für die Beurteilung der 

Werthaltigkeit der Sicherheiten vor. 

Der Ansatz, die Prüfung und die regelmäßige Bewertung der Sicherheiten liegen im Verant-

wortungsbereich der Marktfolge. Die Wertansätze der Sicherheiten werden, in Abhängigkeit 

von ihrer Art, in regelmäßiger Folge überprüft und aktualisiert. 

Die implementierten Prozesse zur Risikosteuerung geben die regelmäßige vollständige Kre-

ditrisikobeurteilung der besicherten Positionen einschließlich der Überprüfung der rechtlichen 

Wirksamkeit und der juristischen Durchsetzbarkeit der hereingenommenen Sicherheiten vor. 
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Zur laufenden Gewährleistung der juristischen Durchsetzbarkeit werden standardisierte Ver-

träge eingesetzt. 

Die Entscheidung über die Anerkennung und Anwendung eines Sicherheiteninstruments zur 

Kreditrisikominderung trifft die Sparkasse im Kontext ihrer Geschäftsstrategie und der  

Kreditrisikostrategie.  

Die Sparkasse Südholstein nutzt zur Absicherung von Immobilienfinanzierungen Grundpfand-

rechte als wesentliches Instrument zur Minderung der mit dem Kreditgeschäft verbundenen 

Risiken. Die privilegierten Grundpfandrechte werden im KSA nicht als Kreditrisikominderung, 

sondern als eigenständige Risikopositionsklasse berücksichtigt und unter Artikel 442 CRR 

offengelegt. 

Die Bewertung der Grundpfandrechte erfolgt gemäß den Anforderungen der Artikel 125 CRR 

in Verbindung mit Artikel 208 CRR. Bei der Ermittlung der Sicherheitenwerte werden die Vor-

gaben der Beleihungswertermittlungsverordnung zu Grunde gelegt.  

Daneben werden die folgenden Hauptarten von Sicherheiten für aufsichtsrechtliche Zwecke 

als Sicherheiteninstrumente risikomindernd in Anrechnung gebracht: 

Finanzielle Sicherheiten: Bargeld und Bareinlagen bei der Sparkasse. 

Kreditderivate, Gewährleistungen und Garantien werden von der Sparkasse Südholstein im 

Rahmen der aufsichtsrechtlich anerkannten Besicherung nicht genutzt.  

Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung kommen bei der 

Sparkasse nicht vor.  

Für die einzelnen Risikopositionsklassen ergeben sich die folgenden Gesamtbeträge an gesi-

cherten Positionswerten: 



s Sparkasse Südholstein  

Offenlegung zum 31. Dezember 2017  Seite 34 von 75 

 

31.12.2017 
 
Risikopositionsklassen 

Finanzielle Sicherheiten 
in Mio. EUR 

Gewährleistungen und  
Kreditderivate in Mio. EUR 

Zentralstaaten oder Zentralbanken — — 

Regionale oder lokale Gebietskör-
perschaften 

— — 

Öffentliche Stellen 0,09 — 

Multilaterale Entwicklungsbanken — — 

Internationale Organisationen — — 

Institute — — 

Unternehmen 5,38 — 

Mengengeschäft 6,84 — 

Durch Immobilien besicherte Positi-
onen 

— — 

Ausgefallene Positionen 1,27 — 

Mit besonders hohen Risiken ver-
bundene Positionen 

— — 

Positionen in Form von gedeckten 
Schuldverschreibungen 

— — 

Institute und Unternehmen mit kurz-
fristiger Bonitätsbeurteilung 

— — 

Investmentfonds (OGA-Fonds) — — 

Beteiligungspositionen — — 

Sonstige Posten — — 

Gesamt 13,58 — 

Tabelle 18: Besicherte Positionswerte 

10 Marktrisiko (Artikel 445 CRR) 

Für die Risikoarten Handelsbuch, Abwicklung, Waren und Optionen bestand zum Stichtag 

keine Unterlegungspflicht mit Eigenmitteln. Für die Bestände in Fremdwährungen ist aufgrund 

des in Artikel 351 CRR festgelegten Schwellenwertes keine Unterlegung mit Eigenmitteln  

notwendig. 

Zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko verwendet die Sparkasse 

Südholstein die aufsichtsrechtlichen Standardverfahren. Eigene interne Modelle i.S.v. Artikel 

363 CRR kommen nicht zur Anwendung. 

11 Zinsrisiko im Anlagebuch (Artikel 448 CRR) 

Qualitative Angaben (Artikel 448 Buchstabe a) CRR) 

In die Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch sind alle relevanten zinstragenden 

beziehungsweise zinssensitiven Geschäfte und Positionen einbezogen. 
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Dabei kommen vermögenswertorientierte Methoden (Auswirkungen auf den Gesamtbank-

cashflow / Zinsbuchbarwert) und GuV-orientierte Methoden (Auswirkungen auf den Zinsüber-

schuss) zum Einsatz. 

Die Berechnung des wertorientierten Zinsänderungsrisikos erfolgt auf monatlicher Basis über 

einen Value at Risk mittels historischer Simulation mit Konfidenzniveau von 95,00 % bei einer 

Haltedauer von 63 Handelstagen. 

Die Zahlungsströme der Festzinsgeschäfte werden auf Basis der Kontraktdaten generiert. Die 

Cashflows der variabel verzinslichen Produkte werden aufgrund von Ablauffiktionen ermittelt. 

Diese basieren auf der Methode der gleitenden Durchschnitte. Effekte aus vorzeitigen Kredit-

rückzahlungen werden nicht berücksichtigt. 

Als Stressszenarien dienen in der monatlichen Betrachtung der von der BaFin geforderte 

Zinsschock von aktuell +/- 200 Basispunkten Overnight sowie als zusätzlicher Stresstest  

vierteljährlich die beiden negativsten Barwertveränderungen aus insgesamt 14 Zinsszenarien. 

Quantitative Angaben (Artikel 448 Buchstabe b) CRR) 

In nachfolgender Übersicht werden die Auswirkungen eines Zinsschocks bei der vom Institut 

angewendeten Methode zur internen Steuerung des Zinsänderungsrisikos dargestellt: 

31.12.2017 

Barwertänderung 
Zinsschock + 200 Basispunkte  Zinsschock - 200 Basispunkte  

Mio. EUR -57,89 +7,48 

Tabelle 19: Zinsänderungsrisiko 

Nähere Angaben enthält der Lagebericht unter dem Gliederungspunkt C.1.4. Der Lagebericht 

wurde vom Vorstand genehmigt und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

12 Gegenparteiausfallrisiko (Artikel 439 CRR) 

Qualitative Angaben (Artikel 439 Buchstaben a) bis d) CRR) 

Die Sparkasse Südholstein schließt derivative Finanzgeschäfte zur Steuerung und Begren-

zung von Zinsänderungsrisiken und Währungsrisiken ab. Ein Handel zur Erzielung von Ge-

winnen aus Preisdifferenzen in diesen Instrumenten wird nur in eingeschränktem Umfang be-

trieben. 

Die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für derivative Positionen erfolgt auf Basis der 

aufsichtsrechtlichen Standardverfahren.  

Die Anrechnungsbeträge für derivative Positionen werden zusammen mit den weiteren  

kreditrisikobehafteten Positionen bei der Ermittlung der Risikopositionen (Exposures), bei der 
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Limitierung der Risikohöhe, bei der Berechnung der Risikovorsorge und der internen 

Kapitalallokation berücksichtigt.  

Für jeden Kontrahenten besteht zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses eine Obergrenze 

für die Anrechnung der Adressenausfallrisiken. Die Limithöhe ist abhängig von der Bonität und 

von den gestellten Sicherheiten. Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten werden außer-

börslich (over the counter – OTC) abgeschlossen. Die Kontrahenten sind neben den  

Landesbanken und der DekaBank Kunden der Sparkasse zwecks Absicherung von Wäh-

rungs- und Zinsrisiken. Grundsätzlich werden nur Geschäfte mit Kontrahenten abgeschlossen, 

die eine gute Bonität aufweisen. Die Überwachung der Limite erfolgt anhand eines Limitsys-

tems aufbauend auf den mittels Marktbewertungsmethode ermittelten Kreditäquivalenzen. 

Im Rahmen der Anwendung von Risikominderungstechniken werden analog zur Besicherung 

von Kreditforderungen auch für derivative Positionen Sicherheiten – überwiegend in Form von 

finanziellen Sicherheiten – hereingenommen. Für mit Kunden abgeschlossene derivate  

Geschäfte ist vor Abschluss der Geschäfte eine derivate Linie einzuräumen, für die grundsätz-

lich entsprechende Sicherheiten vorzuhalten sind. Der Sicherungsbedarf wird täglich anhand 

Mark-to-Market-Wertermittlungen berechnet.  

Für die Bilanzierung und Bewertung der derivativen Finanzinstrumente gelten die allgemeinen 

Grundsätze des HGB. Den negativen Zeitwerten bei zur Absicherung von Zinsänderungsrisi-

ken abgeschlossenen Zinsswapgeschäften stehen positive Wertveränderungen in den abge-

sicherten Grundgeschäften gegenüber. Ein Verpflichtungsüberschuss besteht nicht, so dass 

die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich war. Bestehende Devisentermingeschäfte 

werden als geschlossene Positionen bzw. Bewertungseinheiten geführt. Es erfolgte für diese 

Geschäfte keine gesonderte Bewertung. 

Im Rahmen der Steuerung derivativer Adressenausfallrisikopositionen werden die Risikobei-

träge von Markt- und Kontrahentenrisiken additiv behandelt. Daher erfolgt keine Betrachtung 

von Korrelationen dieser Risiken. 

Die Sparkasse hat keine Verträge mit ihren Vertragspartnern abgeschlossen, die im Falle  

einer Ratingverschlechterung der Sparkasse zu Sicherheitennachschüssen bzw. der erstmali-

gen Stellung von Sicherheiten führen könnten. 
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Quantitative Angaben (Artikel 439 Buchstaben e) bis h) CRR) 

Die nachfolgende Tabelle enthält die positiven Wiederbeschaffungswerte: 

31.12.2017 Positiver Bruttozeitwert 
Saldierte aktuelle                        

Ausfallrisikoposition 

Derivate Geschäfte Mio. EUR Mio. EUR 

Zinsderivate 30,27 30,27 

Währungsderivate 0,12 0,12 

Aktien- und Indexderivate — — 

Kreditderivate — — 

Warenderivate — — 

Sonstige Derivate — — 

Gesamt 30,39 30,39 

Tabelle 20: Positive Wiederbeschaffungswerte 

Das gesamte Gegenparteiausfallrisiko beläuft sich zum Stichtag 31. Dezember 2017 auf  

42,27 Mio. EUR. Die Berechnung erfolgt gemäß CRR auf Basis der Marktbewertungs-

methode. 

Kreditderivate als Sicherheit im Sinne der CRR sind nicht vorhanden. 

Der Artikel 439 Buchstabe i) CRR findet keine Anwendung. 

13 Operationelles Risiko (Artikel 446 CRR) 

Operationelle Risiken ergeben sich aus der Gefahr von Verlusten, die in Folge der Unange-

messenheit oder des Versagens von internen Prozessen, von Menschen, von Systemen oder 

von externen Ereignissen eintreten können. Diese Begriffsbestimmung schließt die aufsichts-

rechtliche Definition gemäß der CRR ein.  

Der Unterlegungsbetrag für das operationelle Risiko wird nach dem Basisindikatoransatz  

gemäß Artikel 315 und 316 CRR ermittelt. Die Sparkasse Südholstein hat im Rahmen einer 

ganzheitlichen Risikoinventur operationelle Risiken im Geschäftsjahr 2017 als wesentlich  

bewertet und berücksichtigt diese im Rahmen der Risikotragfähigkeitsberechnung. 

Die Informationen zum operationellen Risiko sind im Lagebericht nach § 289 HGB unter Glie-

derungspunkt C.1.5 Operationelle Risiken offengelegt. Der Lagebericht wurde vom Vorstand 

genehmigt und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.  
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14 Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Artikel 443 CRR) 

Belastete Vermögenswerte sind grundsätzlich bilanzielle und außerbilanzielle Vermögensge-

genstände, die bei besicherten Refinanzierungsgeschäften und sonstigen besicherten Ver-

bindlichkeiten als Sicherheit eingesetzt werden und die nicht uneingeschränkt genutzt werden 

können. 

Die Belastung von Vermögenswerten bei der Sparkasse Südholstein resultiert in erster Linie 

aus der Emission von Pfandbriefen und Weiterleitungsdarlehen.  

Den zum 31.12.2017 in Umlauf befindlichen Pfandbriefen über nominal 175,10 Mio. EUR 

standen Deckungsmassen (Hypothekendarlehen und Wertpapiere als sichernde Überde-

ckung) von insgesamt 216,86 Mio. EUR gegenüber. 

Die nach dem PfandBG bestehende Verpflichtung, eine barwertige Überdeckung in bestimm-

ten Vermögenswerten wie z. B. Wertpapieren von mindestens 2 % gegenüber dem Pfand-

briefumlauf in den Deckungsmassen zu halten (sichernde Überdeckung), wird durch festver-

zinsliche Wertpapiere über nominal 15,00 Mio. EUR erfüllt.  

Die Höhe der Belastungsquote ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.  

Der Anteil der in den sonstigen Vermögenswerten enthaltenen unbelasteten Vermögensge-

genstände, die nach Auffassung der Sparkasse Südholstein für eine Belastung nicht infrage 

kommen, beträgt 100 % zum Stichtag 31.12.2017. Zum überwiegenden Teil handelt es sich 

dabei um Kassenbestände und Sachanlagen. 

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Vermögenswerte und Sicherheiten sowie deren Belas-

tung dar, angegeben als Medianwerte auf Basis der vierteljährlichen Meldungen zum Quar-

talsultimo. 

Medianwerte 2017 
in Mio. EUR 

Buchwert der 
belasteten 

Vermögens-
werte 

Beizulegen-
der Zeitwert 
der belaste-
ten Vermö-
genswerte 

Buchwert der 
unbelasteten 
Vermögens-

werte 

Beizulegen-
der Zeitwert 
der unbelas-
teten Vermö-

genswerte 
Summe Vermögenswerte 596,78  4.449,01  
  davon Aktieninstrumente — — 157,88 157,68 
  davon Schuldtitel 15,05 15,31 285,43 287,46 
  davon sonstige  
  Vermögenswerte 

5,69  61,09  

Tabelle 21: Belastete und unbelastete Vermögenswerte 
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Medianwerte 2017 
in Mio. EUR 

Beizulegender Zeitwert 
der belasteten erhalte-
nen Sicherheiten bzw. 

ausgegebenen eigenen 
Schuldtitel 

Beizulegender Zeitwert 
der erhaltenen Sicher-
heiten bzw. ausgege-

benen eigenen Schuld-
titel, die zur Belastung 

infrage kommen 
Erhaltene Sicherheiten — — 
  davon Aktieninstrumente — — 
  davon Schuldtitel — — 
  davon sonstige erhaltene Sicherheiten — — 
Andere ausgegebene eigene Schuldtitel als 
eigene Pfandbriefe oder ABS — 0,19 

Tabelle 22: Erhaltene Sicherheiten 

Die nachfolgende Übersicht enthält die mit belasteten Vermögenswerten und erhaltenen Si-

cherheiten verbundenen Verbindlichkeiten (Geschäfte der Passivseite und das Derivatege-

schäft), die die Quellen der Belastung darstellen. 

Medianwerte 2017 
in Mio. EUR 

Deckung der Verbind-
lichkeiten, Eventual-

verbindlichkeiten oder 
ausgeliehenen Wertpa-

piere 

Vermögenswerte,  
erhaltene Sicherheiten 
und andere ausgege-
bene eigene Schuldti-

tel als belastete 
Pfandbriefe und ABS 

Buchwert ausgewählter Verbindlichkeiten 550,01 583,00 
Tabelle 23: Erhaltene Sicherheiten und damit verbundene Verbindlichkeiten 

15 Vergütungspolitik (Artikel 450 CRR) 

Als im Sinne des § 17 der Instituts-Vergütungsverordnung (InstitutsVergV) nicht als bedeutend 

einzustufendes Institut besteht für die Sparkasse Südholstein gemäß Artikel 450 Abs. 2 CRR 

keine Verpflichtung, Angaben zur Vergütungspolitik zu veröffentlichen.  

16 Verschuldung (Artikel 451 CRR) 

Die Verschuldung und die Verschuldungsquote werden gemäß delegierter Verordnung (EU) 

2015/62 ermittelt. Dabei wird die Möglichkeit der Nicht-Berücksichtigung von Treuhandkredi-

ten nach Artikel 429 (11) CRR1 nicht genutzt. 

Der Vorstand wird regelmäßig über die Höhe der Verschuldungsquote informiert. Die Ver-

schuldungsquote ist derzeit aufsichtsrechtlich noch nicht begrenzt. Daher verzichtet die Spar-

kasse auf eine entsprechende Limitierung. Im Zusammenhang mit der Einreichung der viertel-

jährlichen Meldung zur Verschuldungsquote bei der Deutschen Bundesbank wird insbesonde-

re die absolute Veränderung der Quote von Quartal zu Quartal betrachtet, um erforderlichen-

falls dem Risiko einer übermäßigen Verschuldung rechtzeitig entgegenwirken zu können. 

                                                 

1 Gemäß delegierter Verordnung 2015/62 zur Änderung der CRR entspricht dies Art. 429 (13) CRR 
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Da die Verschuldungsquote der Sparkasse Südholstein weit über der von der Aufsicht ange-

strebten Zielquote von 3 % liegt, gibt es derzeit keine internen Vorgaben hinsichtlich der Ver-

schuldungsquote. Sobald die Verschuldungsquote aufsichtsrechtlich begrenzt wird, werden 

entsprechende Verfahren und Prozesse integriert, um den Umgang mit den Veränderungen 

der Verschuldungsquote zu regeln und um das Risiko einer übermäßigen Verschuldung zu 

steuern. 

Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus dem Kernkapital und der Gesamtrisikopositi-

onsmessgröße. Sie belief sich zum 31. Dezember 2017 auf 7,46 % (gemäß delegierter Ver-

ordnung (EU) 2015/62). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich somit eine Veränderung um 

4,73 % bzw. um 0,37 Prozentpunkte (Vorjahr 7,83 %). Resultierend aus dem geringen Zu-

wachs bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße im Berichtszeitraum 2017 ergab sich für den 

Meldestichtag 31.12.2017 eine entsprechende Veränderung bei der Verschuldungsquote, da 

zusätzlich auch das Kernkapital im Jahr 2017 abgeschmolzen ist. Die Veränderung im Kern-

kapital resultierte aus der strategischen Entscheidung, Kapital, welches zum Teil als Kernkapi-

tal angerechnet werden konnte, Ende 2017 vorzeitig zurück zu führen, so dass die Verschul-

dungsquote indirekt davon betroffen wurde. Der leichte Anstieg der Gesamtrisikopositions-

messgröße ist auf die Ausweitung der Kredite, insbesondere bei Unternehmen und Selbstän-

digen, zurück zu führen. 

Die nachfolgenden Tabellen erläutern die Zusammensetzung der Verschuldungsquote. Alle 

Daten beziehen sich auf den Stichtag der Offenlegung. 

 

Zeile 
LRSum  

  Anzusetzender 
Wert in Mio. 

EUR 
1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss 5.086,28 

2 Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konsolidiert 
werden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis angehören 

 k.A. 

3 (Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rechnungsle-
gungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 429 Absatz 13 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleibt) 

 (k.A.) 

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente  42,27 

5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)  k.A. 

6 Anpassung für außerbilanzielle Posten (d. h. Umrechnung außerbilanzieller 
Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge) 

 373,51 

EU-6a (Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 
7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

 (k.A.) 

EU-6b (Anpassung für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Ver-
schuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

 (k.A.) 

7 Sonstige Anpassungen  7,15 

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote  5.509,21 

Tabelle 24: Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Verschuldungs-
quote (LRSum) 
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Zeile 
LRCom  

  Risikopositionen 
für die CRR-

Verschuldungs-
quote 

in Mio. EUR 
Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT) 

1 Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, 
aber einschließlich Sicherheiten) 

 5.093,56 
 

2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge)  (0,13) 

3 Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT 
und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 

 5.093,43 

Risikopositionen aus Derivaten 

4 Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechen-
bare, in bar erhaltene Nachschüsse) 

 30,39 

5 Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in 
Bezug auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode) 

 11,88 

EU-5a Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode  k.A. 

6 Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten 
gestellten Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungs-
rahmen von den Bilanzaktiva abgezogen werden 

 k.A. 

7 (Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Deri-
vatgeschäften) 

 (k.A.) 

8 (Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositio-
nen) 

 (k.A.) 

9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate  k.A. 

10 (Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge 
der Aufschläge für geschriebene Kreditderivate) 

 (k.A.) 

11 Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 
bis 10) 

42,27 

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereini-
gung um als Verkauf verbuchte Geschäfte 

 k.A. 

13 (Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus 
Brutto-Aktiva aus SFT) 

 (k.A.) 

14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva   k.A. 

EU-14a Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition ge-
mäß Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013  

 k.A. 

15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften  k.A. 

EU-15a (Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-
Risikopositionen) 

 (k.A.) 

16 Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsge-
schäften (Summe der Zeilen 12 bis 15a) 

 k.A. 

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 1.306,45 

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge) (932,94) 

19 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 
und 18) 

 373,51 

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 7 und Absatz 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen 
EU-19a (Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 

einbezogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risi-
kopositionen (Einzelbasis)) 

 (k.A) 

EU-19b 
 
 
 

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 
Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben 
dürfen 
 

 (k.A) 
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Zeile 
LRCom  

  Risikopositionen 
für die CRR-

Verschuldungs-
quote 

in Mio. EUR 
Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße 

20 Kernkapital  411,02 

21 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Sum-
me der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 

5.509,21 

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote 7,46 

Gewählte Übergangsregelung und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße  Ja= Transitional 

EU-24 Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013   ausgebuchten Treuhandvermögens 

 k.A 

Tabelle 25: Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote (LRCom) 

 

Zeile 
LRSpl  

  Risikopositionen für 
die CRR-

Verschuldungs-
quote 

in Mio. EUR 
EU-1 Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, 

SFT und ausgenommene Risikopositionen), davon: 
5.093,56 

EU-2 Risikopositionen im Handelsbuch  k.A. 

EU-3 Risikopositionen im Anlagebuch, davon 5.093,56 

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen  95,33 

EU-5 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behan-
delt werden 

 315,54 

EU-6 Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multila-
teralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffent-
lichen Stellen, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten be-
handelt werden 

18,24 
 

EU-7 Institute  371,26 

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert 1.734,84 

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft  1.026,74 

EU-10 Unternehmen  1.209,05 

EU-11 Ausgefallene Positionen 82,17 

EU-12 Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sons-
tige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 

 240,39 

Tabelle 26: Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenommene Risi-
kopositionen) – (LRSpl) 

Neumünster, den 30. Mai 2018 
 
 

Der Vorstand 
 
 

Andreas Fohrmann     Martin Deertz     Eduard Schlett 
Vorstandsvorsitzender        Vorstandsmitglied  Vorstandsmitglied 
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Anhang 

Anhang A: Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalin-
strumente 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
CoCo-Bonds 

  

1 Emittent Sparkasse Südholstein  

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit zusätzliches Kernkapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Contingent Convertibel Bonds (ausgestaltet als 
Herabschreibungsanleihe) - Nachrangige Schuld-
verschreibung mit festem Kupon 
Art. 51 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

35,00 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 35.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 35.000.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 35.000.000,00 EUR 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 01.12.2014 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Unbefristet 

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin Keine Fälligkeit 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

a) Zum 01.12.2019: Insgesamt oder teilweise  
b) Jederzeit, wenn nicht vollständig als zusätzliches 
Kernkapital anrechenbar oder einer weniger günsti-
gen regulatorischen Eigenmittelbehandlung unter-
legen als am Tag des Verzinsungsbeginns: Insge-
samt oder teilweise 
c) Jederzeit bei Veränderung der geltenden steuer-
lichen Behandlung:  
35.000.000,00 EUR 
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16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

jeder Zinszahlungstermin nach dem 01.12.2019 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest bis 31.07.2024.  
Ab 01.08.2024 neue Vereinbarung zu marktübli-
chen Konditionen für vergleichbare Instrumente 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

1% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Vollständig diskretionär 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Teilweise diskretionär 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ Nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar Nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate  k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale Ja 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

Harte Kernkapitalquote < 5,125 % 
vertraglicher Ansatz 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

ganz oder teilweise 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

vorübergehend 
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34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

Soweit der festgestellte Jahresüberschuss für die 
Hochschreibung von Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals verwendet werden soll: 
- gleichrangig mit der Hochschreibung anderer In-
strumente des zusätzlichen Kernkapitals 
- Pro Rata nach Maßgabe der ursprünglichen 
Nennbeträge der herabgeschriebenen Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals 
- Im Rahmen zu errechnender Höchstbeträge    

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Im Range nach Instrumenten des Ergänzungs-
kapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 27: CoCo-Bonds  

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 7 Abschnitte Typ 1)  

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

17,00 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 17.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 17.000.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 17.000.000,00 EUR 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 26.06.2013 bis 04.12.2014  
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12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 04.12.2024 bis 25.03.2030  

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

außerordentliches Kündigungsrecht frühestens mit 
Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres in dem seit 
dem Zeitpunkt der Ausgabe fünf Jahre abgelaufen 
sind (31.12.2018 bis 31.12.2019)  
17.000.000,00 EUR zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich bei Änderung der aufsichtsrechtlichen Ein-
stufung oder der geltenden steuerlichen Behand-
lung 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

3-monatige Kündigungsfrist zum Ende eines Ge-
schäftsjahres 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

2,71 bis 4,55% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale nein 



s Sparkasse Südholstein  

Offenlegung zum 31. Dezember 2017  Seite 47 von 75 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 28: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 1 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 1 Abschnitt Typ 2)  

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

2,50 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 2.500.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 2.500.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 2.500.000,00 EUR 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 20.10.2014 
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12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 20.10.2026 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

außerordentliches Kündigungsrecht frühestens mit 
Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres in dem seit 
dem Zeitpunkt der Ausgabe fünf Jahre abgelaufen 
sind (31.12.2019)  
2.500.000,00 EUR zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich bei Änderung der aufsichtsrechtlichen Ein-
stufung oder der geltenden steuerlichen Behand-
lung 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

6-monatige Kündigungsfrist zum Ende eines Ge-
schäftsjahres 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

3,03 % 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale nein 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 
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32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 29: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 2 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 7 Abschnitte Typ 3)  

2 

Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

21,00 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 21.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 21.000.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 21.000.000,00 EUR 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 22.10.2014 bis 25.08.2017  

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  
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13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 17.12.2025 bis 20.02.2037  

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

21.000.000,00 EUR außerordentliches Kündigungs-
recht bei Änderung der aufsichtsrechtlichen Einstu-
fung oder der geltenden steuerlichen Behandlung 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

k.A. 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

2,70% bis 3,75% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale nein 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 
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32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 30: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 3 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 1 Abschnitt Typ 4)  

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

2,00 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 2.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 2.000.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 2.000.000,00 EUR 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 
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11 Ursprüngliches Ausgabedatum 20.06.2013 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 20.06.2025 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

außerordentliches Kündigungsrecht bei Änderung 
der aufsichtsrechtlichen Einstufung oder der gel-
tenden steuerlichen Behandlung  
2.000.000,00 EUR (nicht genannt) 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

6-monatige Kündigungsfrist zum Ende eines Ge-
schäftsjahres  

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

4,02% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale nein 
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31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teil-
weise 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere In-
strument nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 31: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 4 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 1 Abschnitt Typ 5)  

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

0,98 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 1.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 975.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 1.000.000,00 EUR 
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10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 30.01.2015  

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 30.01.2030  

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

außerordentliches Kündigungsrecht frühestens mit 
Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres in dem seit 
dem Zeitpunkt der Ausgabe fünf Jahre abgelaufen 
sind (31.12.2020)  
1.000.000,00 EUR zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich bei Änderung der aufsichtsrechtlichen Ein-
stufung oder der geltenden steuerlichen Behand-
lung 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

3-monatige Kündigungsfrist zum Ende eines Ge-
schäftsjahres 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

2,70% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 
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29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale nein 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 32: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 5 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 5 Abschnitte Typ 6)  

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

7,72 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 8.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 7.715.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 8.000.000,00 EUR 
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10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 18.03.2015 bis 02.12.2015 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 02.12.2025 bis 02.12.2030 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

außerordentliches Kündigungsrecht frühestens mit 
Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres in dem seit 
dem Zeitpunkt der Ausgabe fünf Jahre abgelaufen 
sind (31.12.2020)  
8.000.000,00 EUR zu einem früheren Zeitpunkt 
möglich bei Änderung der aufsichtsrechtlichen Ein-
stufung oder der geltenden steuerlichen Behand-
lung 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

6-monatige Kündigungsfrist zum Ende eines Ge-
schäftsjahres 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

2,20% bis 2,65% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 
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30 Herabschreibungsmerkmale nein 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 33: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 6 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
Sparkassenbriefe 

  

1 Emittent 
Sparkasse Südholstein  
(insgesamt 2 Abschnitte Typ 7)  

2 

Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Sparkassenbrief m. Nachrangabrede 
Art. 62 (a) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

0,50 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 500.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 495.900,00 EUR 

9b Tilgungspreis 500.000,00 EUR 
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10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 22.10.2015  

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfallstermin  

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 22.10.2030  

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

ja 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

500.000,00 EUR außerordentliches Kündigungs-
recht bei Änderung der aufsichtsrechtlichen Einstu-
fung oder der geltenden steuerlichen Behandlung 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

k.A. 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

Fest 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

3,20% 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

Zwingend 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

Zwingend 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

Nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar nicht wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

k.A. 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

k.A. 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

k.A. 
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29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

k.A. 

30 Herabschreibungsmerkmale nein 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

k.A. 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

k.A. 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

k.A. 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

k.A. 

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Nach stillen Einlagen des zusätzlichen Kernkapitals 
und des Ergänzungskapitals 

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 34: Sparkassenbrief mit Nachrangabrede Typ 7 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
stille Einlage 

  

1 Emittent Sparkasse Südholstein 

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Hartes Kernkapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Stille Einlage 
gem. dem von der EBA veröffentlichten Verzeichnis 
(Art. 26 (3)) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

1,00 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 1.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 1.000.000,00 EUR 
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9b Tilgungspreis 
jeweils aktueller Buchwert bei Beendigung der stil-
len Gesellschaft zzgl. einbehaltener Gewinnanteil 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 12.12.2013 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Unbefristet 

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin keine Fälligkeit 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

Nein 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

k.A. 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

k.A. 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

k.A. 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

k.A. 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

vollständig diskretionär 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

vollständig diskretionär 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

Verlangen des Sparkassenstützungsfonds 
(vertraglicher Ansatz) 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate 49,9 % an allen Posten des harten Kernkapitals 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

fakultativ 
Option des Emittenten 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

Hartes Kernkapital 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

Sparkasse Südholstein 
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30 Herabschreibungsmerkmale ja 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

Jahresfehlbetrag 
(vertraglicher Ansatz) 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

ganz oder teilweise 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

vorübergehend 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

Bei Ausgleich von Verlustvorträgen durch den Jah-
resüberschuss oder durch Verwendung von Rück-
lagen gem. Anteil am Verlust  

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Gleichrangig im Verhältnis der Buchwerte aller Pos-
ten des harten Kernkapitals  

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 35: Stille Einlage 

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
stille Einlage 

  

1 Emittent Sparkasse Südholstein 

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Hartes Kernkapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Stille Einlage 
gem. dem von der EBA veröffentlichten Verzeichnis 
(Art. 26 (3)) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

59,00 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 59.000.000,00 EUR 

9a Ausgabepreis 59.000.000,00 EUR 

9b Tilgungspreis 
jeweils aktueller Buchwert bei Beendigung der stil-
len Gesellschaft zzgl. einbehaltener Gewinnanteil 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 
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11 Ursprüngliches Ausgabedatum 12.12.2013 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Unbefristet 

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin keine Fälligkeit 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

Nein 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

k.A. 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

k.A. 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

k.A. 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

k.A. 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

vollständig diskretionär 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

vollständig diskretionär 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

Verlangen des Sparkassenstützungsfonds 
(vertraglicher Ansatz) 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate 49,9 % an allen Posten des harten Kernkapitals 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

fakultativ 
Option des Emittenten 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

Hartes Kernkapital 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

Sparkasse Südholstein 

30 Herabschreibungsmerkmale ja 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

Jahresfehlbetrag 
(vertraglicher Ansatz) 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

ganz oder teilweise 
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33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

vorübergehend 

34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

Bei Ausgleich von Verlustvorträgen durch den Jah-
resüberschuss oder durch Verwendung von Rück-
lagen gem. Anteil am Verlust  

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Gleichrangig im Verhältnis der Buchwerte aller Pos-
ten des harten Kernkapitals  

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 36: Stille Einlage  

 

Hauptmerkmale des Kapitalinstruments 
stille Einlage 

  

1 Emittent Sparkasse Südholstein 

2 
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN 
und Bloomberg-Kennung für  k.A. 
Privatplatzierung) 

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland 

  Aufsichtsrechtliche Behandlung   

4 CRR-Übergangsregelungen k.A. 

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Hartes Kernkapital 

6 
Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- 
und Konzernebene 

Solo 

7 
Instrumenttyp (Typen von jedem Land 
zu spezifizieren) 

Stille Einlage 
gem. dem von der EBA veröffentlichten Verzeichnis 
(Art. 26 (3)) 

8 
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel an-
rechenbarer Betrag (Währung in Millio-
nen, Stand letzter Meldestichtag) 

3,67 Mio. EUR 

9 Nennwert des Instruments 3.666.841,90 EUR 

9a Ausgabepreis 3.666.841,90 EUR 

9b Tilgungspreis 
jeweils aktueller Buchwert bei Beendigung der stil-
len Gesellschaft zzgl. einbehaltener Gewinnanteil 

10 Rechnungslegungsklassifikation Passivum – fortgeführter Einstandswert 

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 02.07.2015 

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Unbefristet 
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13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin keine Fälligkeit 

14 
Durch Emittenten kündbar mit vorheri-
ger Zustimmung der Aufsicht 

Nein 

15 
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte 
Kündigungstermine und Tilgungsbetrag 

k.A. 

16 
Spätere Kündigungstermine, wenn an-
wendbar 

k.A. 

  Coupons/Dividenden   

17 
Feste oder variable Dividenden-
/Couponzahlungen 

k.A. 

18 
Nominalcoupon und etwaiger Re-
ferenzindex 

k.A. 

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein 

20a 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (zeitlich) 

vollständig diskretionär 

20b 
Vollständig diskretionär, teilweise dis-
kretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag) 

vollständig diskretionär 

21 
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel 
oder eines anderen Tilgungsanreizes 

nein 

22 Nicht kumulativ oder kumulativ nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar wandelbar 

24 
Wenn wandelbar: Auslöser für die 
Wandlung 

Verlangen des Sparkassenstützungsfonds 
(vertraglicher Ansatz) 

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise ganz oder teilweise 

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate 49,9 % an allen Posten des harten Kernkapitals 

27 
Wenn wandelbar: Wandlung obligato-
risch oder fakultativ 

fakultativ 
Option des Emittenten 

28 
Wenn wandelbar: Typ des Instruments, 
in das gewandelt wird 

Hartes Kernkapital 

29 
Wenn wandelbar: Emittent des Instru-
ments, in das gewandelt wird 

Sparkasse Südholstein 

30 Herabschreibungsmerkmale ja 

31 
Bei Herabschreibung: Auslöser für die 
Herabschreibung 

Jahresfehlbetrag 
(vertraglicher Ansatz) 

32 
Bei Herabschreibung: ganz oder teilwei-
se 

ganz oder teilweise 

33 
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder 
vorübergehend 

vorübergehend 
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34 
Bei vorübergehender Herabschreibung: 
Mechanismus der Wiederzuschreibung 

Bei Ausgleich von Verlustvorträgen durch den Jah-
resüberschuss oder durch Verwendung von Rück-
lagen gem. Anteil am Verlust  

35 
Position in der Rangfolge im Liquida-
tionsfall (das jeweils ranghöhere Instru-
ment nennen) 

Gleichrangig im Verhältnis der Buchwerte aller Pos-
ten des harten Kernkapitals  

36 
Unvorschriftsmäßige Merkmale der 
gewandelten Instrumente 

k.A. 

37 
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale 
nennen 

k.A. 

Tabelle 37: Stille Einlage  
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Anhang B: Art und Beträge der Eigenmittelelemente 

31.12.2017 
 
In Euro 

(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen 
verbundene Agio 

99.290.000,00 
 

26 (1), 27, 28, 29, 
Verzeichnis der 
EBA gemäß Artikel 
26 Absatz 3 

 

1a davon: Stille Beteiligung 63.666.841,90 Verzeichnis der 
EBA gemäß Artikel 
26 Absatz 3 

 

1b davon: Art des Finanzinstruments 2 k.A. Verzeichnis der 
EBA gemäß Artikel 
26 Absatz 3 

 

1c davon: Art des Finanzinstruments 3 k.A. Verzeichnis der 
EBA gemäß Artikel 
26 Absatz 3 

 

2 Einbehaltene Gewinne 215.163.750,11 26 (1) (c)  

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und 
sonstige Rücklagen, zur Berücksichti-
gung nicht realisierter Gewinne und 
Verluste nach den anwendbaren Rech-
nungslegungsstandards) 

k.A. 26 (1)  

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 61.692.256,18 26 (1) (f)  

4 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 
484 Absatz 3 zuzüglich des mit ihnen 
verbundenen Agios, dessen Anrech-
nung auf das CET1 ausläuft 

k.A. 486 (2) k.A. 

 davon: Staatliche Kapitalzuführungen 
mit Bestandsschutz bis 31. Dezember 
2017 

k.A. 483 (2) k.A. 

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger 
Betrag in konsolidiertem CET1) 

k.A. 84, 479, 480 k.A. 

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwi-
schengewinne, abzüglich aller vorher-
sehbaren Abgaben oder Dividenden 

0,00 26 (2)  

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regu-
latorischen Anpassungen 

376.146.006,29  k.A. 

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen 

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen 
(negativer Betrag) 

k.A. 34, 105  

8 Immaterielle Vermögenswerte (verrin-
gert um entsprechende Steuerschul-
den) (negativer Betrag) 

-101.255,60 36 (1) (b), 37, 472 
(4) 

-25.313,90 

9 In der EU: leeres Feld 
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31.12.2017 
 
In Euro 

(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

10 Von der künftigen Rentabilität abhängi-
ge latente Steueransprüche, ausge-
nommen derjenigen, die aus temporä-
ren Differenzen resultieren (verringert 
um entsprechende Steuerschulden, 
wenn die Bedingungen von Artikel 38 
Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (c), 38, 472 
(5) 

k.A. 

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlus-
ten aus zeitwertbilanzierten Geschäften 
zur Absicherung von Zahlungsströmen 

k.A. 33 (a)  

12 Negative Beträge aus der Berechnung 
der erwarteten Verlustbeträge 

k.A. 36 (1) (d), 40, 159, 
472 (6) 

k.A. 

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus 
verbrieften Aktiva ergibt (negativer 
Betrag) 

k.A. 32 (1)  

14 Durch Veränderungen der eigenen 
Bonität bedingte Gewinne oder Verlus-
te aus zum beizulegenden Zeitwert 
bewerteten eigenen Verbindlichkeiten 
sowie Gewinne und Verluste aus zum 
Zeitwert bilanzierten derivativen Ver-
bindlichkeiten, die aus dem eigenen 
Kreditrisiko des Institutes resultieren 

k.A. 33 (b)  

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds 
mit Leistungszusage (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (e), 41, 472 
(7) 

k.A. 

16 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen eines Instituts in eigenen 
Instrumenten des harten Kernkapitals 
(negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (f), 42, 472 
(8) 

k.A. 

17 Positionen in Instrumenten des harten 
Kernkapitals von Unternehmen der 
Finanzbranche, die eine Überkreuzbe-
teiligung mit dem Institut eingegangen 
sind, die dem Ziel dient, dessen Ei-
genmittel künstlich zu erhöhen (negati-
ver Betrag) 

k.A. 36 (1) (g), 44, 472 
(9) 

k.A. 

18 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des harten Kernkapitals von Unterneh-
men der Finanzbranche, an denen das 
Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich 
anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (h), 43, 45, 
46, 49 (2) (3), 79, 
472 (10) 

k.A. 

19 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des harten Kernkapitals von Unterneh-
men der Finanzbranche, an denen das 
Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich 
anrechenbarer Verkaufspositionen) 

k.A. 36 (1) (i), 43, 45, 
47, 48 (1) (b), 49 
(1) bis (3), 79, 470, 
472 (11) 

k.A. 
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31.12.2017 
 
In Euro 

(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

(negativer Betrag) 

20 In der EU: leeres Feld    

20a Forderungsbetrag aus folgenden Pos-
ten, denen ein Risikogewicht von 1 250 
% zuzuordnen ist, wenn das Institut als 
Alternative jenen Forderungsbetrag 
vom Betrag der Posten des harten 
Kernkapitals abzieht 

k.A. 36 (1) (k)  

20b davon: qualifizierte Beteiligungen au-
ßerhalb des Finanzsektors (negativer 
Betrag) 

k.A. 36 (1) (k) (i), 89 bis 
91 

 

20c davon: Verbriefungspositionen (negati-
ver Betrag) 

k.A. 36 (1) (k) (ii) 243 
(1) (b) 244 (1) (b) 
258 

 

20d davon: Vorleistungen (negativer Be-
trag) 

k.A. 36 (1) (k) (iii), 379 
(3) 

 

21 Von der künftigen Rentabilität abhängi-
ge latente Steueransprüche, die aus 
temporären Differenzen resultieren 
(über dem Schwellenwert von 10 %, 
verringert um entsprechende Steuer-
schulden, wenn die Bedingungen von 
Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negati-
ver Betrag) 

k.A. 36 (1) (c), 38, 48 
(1) (a), 470, 472 
(5) 

k.A. 

22 Betrag, der über dem Schwellenwert 
von 15 % liegt (negativer Betrag) 

k.A. 48 (1), 470 (2) k.A. 

23 davon: direkte und indirekte Positionen 
des Instituts in Instrumenten des harten 
Kernkapitals von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut 
eine wesentliche Beteiligung hält 

k.A. 36 (1) (i), 48 (1) 
(b), 470 (2) (b), 
472 (11) 

k.A. 

24 In der EU: leeres Feld    

25 davon: von der künftigen Rentabilität 
abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resul-
tieren 

k.A. 36 (1) (c), 38, 48 
(1) (a), 470, 472 
(5) 

k.A. 

25a Verluste des laufenden Geschäftsjah-
res (negativer Betrag) 

0,00 36 (1) (a), 472 (3)  

25b Vorhersehbare steuerliche Belastung 
auf Posten des harten Kernkapitals 
(negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (I)  

26 Regulatorische Anpassungen des har-
ten Kernkapitals in Bezug auf Beträge, 
die der Vor-CRR-Behandlung unterlie-
gen 

k.A.   
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31.12.2017 
 
In Euro 

(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

26a Regulatorische Anpassungen im Zu-
sammenhang mit nicht realisierten 
Gewinnen und Verlusten gemäß Artikel 
467 und 468 

k.A.   

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten 
für nicht realisierte Verluste 1 

k.A. 467  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten 
für nicht realisierte Verluste 2 

k.A. 467  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten 
für nicht realisierte Gewinne 1 

k.A. 468  

 davon: ... Abzugs- und Korrekturposten 
für nicht realisierte Gewinne 2 

k.A. 468  

26b Vom harten Kernkapital in Abzug zu 
bringender oder hinzuzurechnender 
Betrag in Bezug auf zusätzliche Ab-
zugs- und Korrekturposten und gemäß 
der Vor-CRR-Behandlung erforderliche 
Abzüge 

0,00 481  

27 Betrag der von den Posten des zusätz-
lichen Kernkapitals in Abzug zu brin-
genden Posten, der das zusätzliche 
Kernkapital des Instituts überschreitet 
(negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (j)  

28 Regulatorische Anpassungen des 
harten Kernkapitals (CET1) insge-
samt 

-101.255,60  -25.313,90 

29 Hartes Kernkapital (CET1) 376.044.750,69   

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen 
verbundene Agio 

35.000.000,00 51, 52  

31 davon: gemäß anwendbaren Rech-
nungslegungsstandards als Eigenkapi-
tal eingestuft 

k.A.   

32 davon: gemäß anwendbaren Rech-
nungslegungsstandards als Passiva 
eingestuft 

35.000.000,00   

33 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 
484 Absatz 4 zuzüglich des mit ihnen 
verbundenen Agios, dessen Anrech-
nung auf das AT1 ausläuft 

 k.A 486 (3) k.A 

 davon: Staatliche Kapitalzuführungen 
mit Bestandsschutz bis 31. Dezember 
2017 

k.A. 483 (3) k.A. 

34 Zum konsolidierten zusätzlichen Kern-
kapital zählende Instrumente des quali-
fizierten Kernkapitals (einschließlich 
nicht in Zelle 5 enthaltener Minder-
heitsbeteiligungen), die von Tochterun-
ternehmen begeben worden sind und 
von Drittparteien gehalten werden 

k.A. 85, 86, 480  
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31.12.2017 
 
In Euro 

(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

35 davon: von Tochterunternehmen bege-
bene Instrumente, deren Anrechnung 
ausläuft 

k.A. 486 (3) k.A. 

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor 
regulatorischen Anpassungen 

35.000.000,00  k.A 

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen eines Instituts in eigenen 
Instrumenten des zusätzlichen Kernka-
pitals (negativer Betrag) 

k.A. 52 (1) (b), 56 (a), 
57, 475 (2) 

k.A. 

38 Positionen in Instrumenten des zusätz-
lichen Kernkapitals von Unternehmen 
der Finanzbranche, die eine Über-
kreuzbeteiligung mit dem Institut einge-
gangen sind, die dem Ziel dient, des-
sen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 
(negativer Betrag) 

k.A. 56 (b), 58, 475 (3) k.A. 

39 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an 
denen das Institut keine wesentliche 
Beteiligung hält (mehr als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufsposi-
tionen) (negativer Betrag) 

k.A. 56 (c), 59, 60, 79, 
475 (4) 

k.A. 

40 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des zusätzlichen Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an 
denen das Institut eine wesentliche 
Beteiligung hält (mehr als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufsposi-
tionen) (negativer Betrag) 

k.A. 56 (d), 59, 79, 475 
(4) 

k.A. 

41 Regulatorische Anpassungen des zu-
sätzlichen Kernkapitals in Bezug auf 
Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung 
und Behandlungen während der Über-
gangszeit unterliegen, für die Auslauf-
regelungen gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 gelten  
(d. h. CRR-Restbeträge) 

-25.313,90   

41a Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug 
zu bringende Restbeträge in Bezug auf 
vom harten Kernkapital in Abzug zu 
bringende Posten während der Über-
gangszeit gemäß Artikel 472 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 

-25.313,90 472, 472 (3) (a), 
472 (4), 472 (6), 
472 (8) (a), 472 
(9), 472 (10) (a), 
472 (11) (a) 

 

 davon: Immaterielle Vermögensgegen-
stände 

-25.313,90 472 (4)  
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31.12.2017 
 
In Euro 

(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

41b Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug 
zu bringende Restbeträge in Bezug auf 
vom Ergänzungskapital in Abzug zu 
bringende Posten während der Über-
gangszeit gemäß Artikel 475 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 

k.A. 477 (2), 477 (3), 
477 (4)  

 

41c Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug 
zu bringender oder hinzuzurechnender 
Betrag in Bezug auf zusätzliche Ab-
zugs- und Korrekturposten und gemäß 
der Vor-CRR-Behandlung erforderliche 
Abzüge 

0,00 3, 467, 468, 481  

 davon: ... mögliche Abzugs- und Kor-
rekturposten für nicht realisierte Verlus-
te 

k.A. 467  

 davon: ... mögliche Abzugs- und Kor-
rekturposten für nicht realisierte Ge-
winne 

k.A. 468  

42 Betrag der von den Posten des Ergän-
zungskapitals in Abzug zu bringenden 
Posten, der das Ergänzungskapital des 
Instituts überschreitet (negativer Be-
trag) 

k.A. 56 (e)  

43 Regulatorische Anpassungen des 
zusätzlichen Kernkapitals (AT1) 
insgesamt 

-25.313,90  k.A. 

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) 34.974.686,10   

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1 ) 411.019.436,79   

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen 
verbundene Agio 

51.685.900,00 62, 63  

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 
484 Absatz 5 zuzüglich des mit ihnen 
verbundenen Agios, dessen Anrech-
nung auf das T2 ausläuft 

k.A 486 (4) k.A 

 davon: Staatliche Kapitalzuführungen 
mit Bestandsschutz bis 31. Dezember 
2017 

k.A. 483 (4) k.A. 

48 Zum konsolidierten Ergänzungskapital 
zählende qualifizierte Eigenmittelin-
strumente (einschließlich nicht in den 
Zellen 5 bzw. 34 enthaltener Minder-
heitsbeteiligungen und AT1-
Instrumente), die von Tochterunter-
nehmen begeben worden sind und von 
Drittparteien gehalten werden 

k.A. 87, 88, 480 k.A. 

49 davon: von Tochterunternehmen bege-
bene Instrumente, deren Anrechnung 
ausläuft 

k.A. 486 (4) k.A. 

50 Kreditrisikoanpassungen k.A. 62 (c) und (d)  
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(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 
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nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulato-
rischen Anpassungen 

51.685.900,00  k.A 

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen 

52 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen eines Instituts in eigenen 
Instrumenten des Ergänzungskapitals 
und nachrangigen Darlehen (negativer 
Betrag) 

k.A. 63 (b) (i), 66 (a), 
67, 477 (2) 

k.A. 

53 Positionen in Instrumenten des Ergän-
zungskapitals und nachrangigen Darle-
hen von Unternehmen der Finanzbran-
che, die eine Überkreuzbeteiligung mit 
dem Institut eingegangen sind, die dem 
Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich 
zu erhöhen (negativer Betrag) 

k.A. 66 (b), 68, 477 (3) k.A. 

54 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des Ergänzungskapitals und nachran-
gigen Darlehen von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut 
keine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositionen) (negati-
ver Betrag) 

k.A. 66 (c), 69, 70, 79, 
477 (4) 

k.A. 

54a davon: neue Positionen, die keinen 
Übergangsbestimmungen unterliegen 

k.A.   

54b davon: Positionen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2013 bestanden und Übergangs-
bestimmungen unterliegen 

k.A.  k.A. 

55 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des Ergänzungskapitals und nachran-
gigen Darlehen von Unternehmen der 
Finanzbranche, an denen das Institut 
eine wesentliche Beteiligung hält (ab-
züglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k.A. 66 (d), 69, 79, 477 
(4) 

k.A. 

56 Regulatorische Anpassungen des Er-
gänzungskapitals in Bezug auf Beträge, 
die der Vor-CRR-Behandlung und 
Behandlungen während der Über-
gangszeit unterliegen, für die Auslauf-
regelungen gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-
Restbeträge) 

0,00   

56a Vom Ergänzungskapital in Abzug zu 
bringende Restbeträge in Bezug auf 
vom harten Kernkapital in Abzug zu 
bringende Posten während der Über-
gangszeit gemäß Artikel 472 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 

k.A. 472, 472 (3) (a), 
472 (4), 472 (6), 
472 (8) (a), 472 
(9), 472 (10) (a), 
472 (11) (a) 
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(A) Betrag am 
Tag der  
Offenlegung 

(B) Verweis auf 
Artikel in der 
Verordnung 
(EU) Nr. 
575/2013 

(C) Beträge, die 
der Behandlung 
vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
575/2013 unter-
liegen oder 
vorge- 
schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

56b Vom Ergänzungskapital in Abzug zu 
bringende Restbeträge in Bezug auf 
vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug 
zu bringende Posten während der 
Übergangszeit gemäß Artikel 475 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

k.A. 475, 475 (2) (a), 
475 (3), 475 (4) (a) 

 

56c Vom Ergänzungskapital in Abzug zu 
bringender oder hinzuzurechnender 
Betrag in Bezug auf zusätzliche Ab-
zugs- und Korrekturposten und gemäß 
der Vor-CRR-Behandlung erforderliche 
Abzüge 

0,00 467, 468, 481  

 davon: ... mögliche Abzugs- und Kor-
rekturposten für nicht realisierte Verlus-
te 

k.A. 467  

 davon: ... möglicher Abzugs- und Kor-
rekturposten für nicht realisierte Ge-
winne 

k.A. 468  

57 Regulatorische Anpassungen des 
Ergänzungskapitals (T2) insgesamt 

0,00  k.A. 

58 Ergänzungskapital (T2) 51.685.900,00   

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + 
T2) 

462.705.336,79   

59a Risikogewichtete Aktiva in Bezug auf 
Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung 
und Behandlungen während der Über-
gangszeit unterliegen, für die Auslauf-
regelungen gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-
Restbeträge) 

k.A. 472, 472 (5), 472 
(8) (b), 472 (10) 
(b), 472 (11) (b), 
475, 475 (2) (b), 
475 (2) (c), 475 (4) 
(b), 477, 477 (2) 
(b), 477 (2) (c), 
477 (4) (b) 

 

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 3.211.749.229,60   

Eigenkapitalquoten und -puffer 

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt 
als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

11,71 92 (2) (a), 465  

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtforderungsbe-
trags) 

12,80 92 (2) (b), 465  

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als 
Prozentsatz des Gesamtforderungsbe-
trags) 

14,41 92 (2) (c)  

64 Institutsspezifische Anforderung an 
Kapitalpuffer (Mindestanforderung an 
die harte Kernkapitalquote nach Artikel 
92 Absatz 1 Buchstabe a, zuzüglich der 
Anforderungen an Kapitalerhaltungs-
puffer und antizyklische Kapitalpuffer, 
Systemrisikopuffer und Puffer für sys-
temrelevante Institute (G-SRI oder A-
SRI), ausgedrückt als Prozentsatz des 
Gesamtforderungsbetrags) 

5,75 CRD 128, 129, 
130 
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nung (EU) Nr. 
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schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 1,25   

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer 0,00   

67 davon: Systemrisikopuffer k.A.   

67a davon: Puffer für global systemrelevan-
te Institute (G-SRI) oder andere sys-
temrelevante Institute (A-SRI) 

k.A. CRD 131  

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die 
Puffer (ausgedrückt als Prozentsatz 
des Gesamtforderungsbetrags) 

6,41 CRD 128  

69 [in EU-Verordnung nicht relevant]    

70 [in EU-Verordnung nicht relevant]    

71 [in EU-Verordnung nicht relevant]    

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) 

72 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Kapitalin-
strumenten von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut 
keine wesentliche Beteiligung hält 
(weniger als 10 % und abzüglich anre-
chenbarer Verkaufspositionen) 

11.818.817,19 36 (1) (h), 45, 46, 
472 (10), 56 (c), 
59, 60, 475 (4), 66 
(C), 69, 70, 477 
(4), 

 

73 Direkte, indirekte und synthetische 
Positionen des Instituts in Instrumenten 
des harten Kernkapitals von Unterneh-
men der Finanzbranche, an denen das 
Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (weniger als 10 % und abzüglich 
anrechenbarer Verkaufspositionen) 

0,00 36 (1) (i), 45, 48, 
470, 472 (11 ) 

 

74 In der EU: leeres Feld    

75 Von der künftigen Rentabilität abhängi-
ge latente Steueransprüche, die aus 
temporären Differenzen resultieren 
(unter dem Schwellenwert von 10 %, 
verringert um entsprechende Steuer-
schulden, wenn die Bedingungen von 
Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) 

0,00 36 (1) (c), 38, 48, 
470, 472 (5) 

 

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital 

76 Auf das Ergänzungskapital anrechen-
bare Kreditrisikoanpassungen in Bezug 
auf Forderungen, für die der Standar-
dansatz gilt (vor Anwendung der Ober-
grenze) 

k.A. 62 (c)  

77 Obergrenze für die Anrechnung von 
Kreditrisikoanpassungen auf das Er-
gänzungskapital im Rahmen des  
Standardansatzes 

37.093.199,25 62 (c)  

78 Auf das Ergänzungskapital anrechen-
bare Kreditrisikoanpassungen in Bezug 
auf Forderungen, für die der auf inter-
nen Beurteilungen basierende Ansatz 
gilt (vor Anwendung der Obergrenze) 

k.A. 62 (d)  
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(A) Betrag am 
Tag der  
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vor der Verord-
nung (EU) Nr. 
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schriebener 
Restbetrag 
gemäß Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 575/2013 

79 Obergrenze für die Anrechnung von 
Kreditrisikoanpassungen auf das Er-
gänzungskapital im Rahmen des auf 
internen Beurteilungen basierenden 
Ansatzes 

k.A. 62 (d)  

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 
31. Dezember 2021) 
80 Derzeitige Obergrenze für CET1-

Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

k.A. 484 (3), 486 (2) 
und (5) 

 

81 Wegen Obergrenze aus CET1 ausge-
schlossener Betrag (Betrag über Ober-
grenze nach Tilgungen und Fälligkei-
ten) 

k.A. 484 (3), 486 (2) 
und (5) 

 

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-
Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

k.A 484 (4), 486 (3) 
und (5) 

 

83 Wegen Obergrenze aus AT1 ausge-
schlossener Betrag (Betrag über Ober-
grenze nach Tilgungen und Fälligkei-
ten) 

k.A 484 (4), 486 (3) 
und (5) 

 

84 Derzeitige Obergrenze für T2-
Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

k.A 484 (5), 486 (4) 
und (5) 

 

85 Wegen Obergrenze aus T2 ausge-
schlossener Betrag (Betrag über Ober-
grenze nach Tilgungen und Fälligkei-
ten) 

k.A 484 (5), 486 (4) 
und (5) 

 

Tabelle 38: Art und Beträge der Eigenmittelelemente 


